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Liebe Eltern, 

 

Ihr Kind besucht nun die erste Klasse und freut sich darauf, Lesen, Schreiben und 

Rechnen zu lernen. Die Verantwortung für unsere Kinder endet jedoch nicht an 

der Schultür. Begleiten wir unsere Kinder auch dahinter! Wir wollen Sie zur Mitar-

beit an „Ihrer“ Schule ermutigen – für Ihr Kind und für eine bessere Bildung in 

unserem Land. Die Möglichkeiten der Mitwirkung sind meist vielfältiger, als wir 

uns zu Anfang vorstellen und auch neue Spielräume können noch erschlossen 

werden. Aber bereits jetzt sind schon umfangreiche Mitwirkungsrechte- und 

pflichten von Eltern gesetzlich verankert. 

 

Wir freuen uns, Ihnen Dank der Unterstützung des Bildungsministeriums auch in 

diesem Jahr wieder die Elternarbeit an den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern 

vorstellen zu können. Uns ist bewusst, dass manche Themen nur kurz angespro-

chen werden oder manche durchaus wichtige Gedanken fehlen mögen. Mit der 

hier vorliegenden Handreichung wollen wir Ihnen nur einen ersten Überblick zur 

Mitarbeit von Eltern an Schulen sowie der Bildungspolitik in unserem Bundesland 

geben. Wir möchten Ihnen Anregungen aus unserer Erfahrung in der praktischen 

ehrenamtlichen Elternarbeit vermitteln. Wenn Sie Ergänzungen oder Hinweise 

haben, lassen Sie es uns wissen: Kontaktadressen finden Sie im hinteren Teil 

des Heftes. Sollten Sie einmal bei Ihrer Arbeit überhaupt nicht weiter kommen 

und sollte dann auch der Kreis- oder Stadtelternrat keine Abhilfe schaffen kön-

nen, melden Sie sich bitte bei den Landeselternrats-Mitgliedern! Wir sind gern 

bereit, Ihnen so gut es möglich ist zu helfen. 

 

Besonders hinweisen möchten wir in dieser Ausgabe auf das Elternfortbildungs-

programm des Landeselternrates in Kooperation mit dem Edith-Stein-Haus Par-

chim. Nutzen Sie die seltene Möglichkeit dieses Programms speziell für ehren-

amtliche Elternvertreter an den Schulen unseres Landes. Ob es um Grundlagen 

der Elternarbeit, Rhetorik und Kommunikation oder Öffentlichkeitsarbeit an Ihrer 

Schule geht: Für viele Ihrer Fragen finden Sie mit diesem Programm passende 

Antworten. 

 

 

 

Der Vorstand des Landeselternrates



Sehr geehrte Eltern! 

 
„Die Schulzeit ist die schönste Zeit...“ beginnt ein 
Ihnen wahrscheinlich noch bekannter Poesiespruch. 
Damit dieser auch wahr wird, bedarf es einer guten 
Zusammenarbeit von Eltern und Schule. Schließlich 
beginnt nicht nur für Ihr Kind ein entscheidender Le-
bensabschnitt. 
 
Voller Spannung betritt Ihr Kind am ersten Schultag 
das Schulgebäude und begegnet neugierig Lehrern 
und Mitschülern, nimmt wissbegierig Schulbücher 
und Arbeitsmittel entgegen. Diesen Lerneifer gilt es 
zu erhalten und das, liebe Eltern,  ist unsere gemeinsame Aufgabe. 
 
Sie vertrauen Ihr Kind der Schule an und erwarten dabei gute Schulqualität. Gute 
Schule aber lebt ganz entscheidend von der Mitwirkung von Eltern. Vertrauens-
volle Zusammenarbeit von Lehrern und Erziehungsberechtigten auf der Ebene 
der Erwachsenen zahlt sich in einer behüteten Kindheit unserer Schülerinnen und 
Schüler aus. Nutzen Sie diese Möglichkeit, um an allen Entscheidungen in schuli-
schen Angelegenheiten teilzuhaben. 
Außer den Klassenelternvertretungen stehen Ihnen dabei folgende Gremien zur 
Verfügung: 
 

- der Klassenelternrat 
- der Schulelternrat 
- die Schulkonferenz 
- der Stadt- bzw. Kreiselternrat und 
- der Landeselternrat 

 
Auf den folgenden Seiten erhalten sie neben Informationen auch Anregungen, 
wie wir gemeinsam zum Wohle unserer Kinder die Schule lebendig machen. 
 
Dabei wünsche ich uns allen viel Erfolg. 
 

 
Henry Tesch 
Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 
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Gremien der Elternmitwirkung und ihre Aufgaben1
 

 

Die Klassenelternversammlung besteht aus allen Erziehungsberechtigten einer 
Klasse. Sie dient der Information und dem Meinungsaustausch über schulische 
Angelegenheiten, besonders über die Unterrichts- und Erziehungsarbeit der 
Klasse. Wenn gewünscht, sollen die Lehrkräfte der Klasse und der Schulleiter

2
 

an den Elternversammlungen teilnehmen und Sie in ihrer Arbeit unterstützen. 
Neben der Planung schulischer Aktivitäten (Klassenfahrten etc)  sollte sich 
auch die Klassenelternversammlung in aktuelle bildungspolitische Tagesthe-
men einbringen. Die Klassenelternversammlung wählt aus ihrem Kreis einen 
Vorsitzenden, einen Stellvertreter sowie bis zu vier weitere Elternvertreter, die 
den Klassenelternrat bilden. 

Der Klassenelternrat vertritt die Interessen der Erziehungsberechtigten in allen 
sie betreffenden Fragen des Unterrichts und des schulischen Lebens ihrer Kin-
der. Die Klassenelternräte werden von den Klassenlehrern über alle die Klasse 
betreffenden Angelegenheiten der Organisation und Gestaltung des Unterrichts 
und der Erziehung informiert. Die Klassenlehrer sind verpflichtet, dem Klassen-
elternrat die notwendigen Auskünfte zu erteilen. Der Klassenelternrat wählt aus 
seiner Mitte zwei Vertreter, die an den Sitzungen der Klassenkonferenz teil-
nehmen. Die Vorsitzenden der Klassenelternräte bilden zusammen den 
Schulelternrat. 

Die Klassenkonferenz berät und entscheidet über die Angelegenheiten, die aus-
schließlich die Klasse oder einzelne Schüler der Klasse betreffen, insbesondere 
über 

1. das Zusammenwirken der Fachlehrer und die Koordinierung des fächer-
übergreifenden Unterrichts, 

2. die Koordinierung der Hausaufgaben und Lernerfolgskontrollen, 
3. Fragen der Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten und Schülern. 

Neben den beiden Elternvertretern gehören zur Klassenkonferenz die Lehrer 
der jeweiligen Klasse. Sie beraten ohne Eltern über alle Angelegenheiten, die 
die Erteilung der Schullaufbahnempfehlung, die Beurteilung des Arbeits- und 
Sozialverhaltens, die Erteilung der Berichte, Zeugnisse sowie die Versetzungen 
und Wiederholungen, Kurseinstufungen und Übergänge betreffen. 

Die Steuergruppen koordinieren an jeder Schule die Erarbeitung des Schulpro-
gramms sowie die interne Evaluation, befördern den Kommunikations- und Ko-
operationsprozess an der Schule und initiieren eine gründliche Analyse und 
Dokumentation des erreichten Entwicklungsstandes. Sie bestehen aus Vertre-
tern der Schulleitung und des Kollegiums und sollen durch Schüler- und Eltern-
vertreter erweitert werden.  

                                                      
1
 Die gesetzlichen Grundlagen für alle Gremien mit Elternbeteiligung werden im Schulgesetz M-V 

geregelt (§76, §§86-90, §92 und §93) 
2
 Wegen der besseren Lesbarkeit wurde im Text auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und 

männlicher Personenbegriffe verzichtet. Gemeint und angesprochen sind stets beide Geschlechter. 
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Der Schulelternrat unterstützt die Arbeit der Klassenelternräte beim Zusam-
menwirken von Schule und Eltern und ist Partner bei der Schulentwicklung. Aus 
seiner Mitte wählt er einen Vorstand mit bis zu acht Mitgliedern. Darüber hinaus 
wählt der Schulelternrat die Elternvertreter in der Schulkonferenz und in den 
Fachkonferenzen (in Grundschulen: Lehrerkonferenz). Die Vorsitzenden der 
Schulelternräte (oder ein anderes ihrer Mitglieder) bilden den Kreis- oder Stadt-
elternrat. 

Die Fachkonferenzen entscheiden insbesondere über 
1. die Umsetzung der Rahmenpläne, didaktische und methodische Fragen 

sowie die Koordinierung von Lernzielen und Inhalten, 
2. die Erarbeitung von Arbeitsplänen und Kursangeboten, 
3. die Auswahl der Lehr- und Lernmittel und die Einrichtung von Fachräumen 

und Werkstätten, 
4. die Koordinierung der Leistungsbewertung, 
5. Angelegenheiten fachlicher Fort- und Weiterbildung. 

Mitglieder der Fachkonferenz sind die Lehrer, die eine Lehrbefähigung in dem 
jeweiligen Fach haben oder darin unterrichten. Zu den Fachkonferenzen sind 
zwei Mitglieder des Schulelternrates einzuladen. In Grundschulen werden die 
Aufgaben der Fachkonferenz von der Lehrerkonferenz wahrgenommen, soweit 
keine gemeinsame Fachkonferenz mit benachbarten Schulen der gleichen Art 
eingerichtet werden kann. 

Die Schulkonferenz besteht zu gleichen Teilen aus Lehrern (einschließlich 
Schulleiter) und Eltern (sowie Schülern ab 5. Klasse) plus einem Vertreter des 
Schulträgers. Sie hat in Schulen bis zu 300 Schülern sieben Mitglieder, bis 500 
Schüler 13 Mitglieder, bis 1.000 Schüler 19 Mitglieder und bei mehr als 1000 
Schülern 25 Mitglieder. Die Aufgaben der Schulkonferenz sind in § 76 des 
Schulgesetzes ausgesprochen umfangreich geregelt und können daher hier 
nicht komplett aufgeführt werden. Letztlich ist sie das höchste Entscheidungs-
gremium der Schule und berät und beschließt über alle wichtigen Fragen der 
Zusammenarbeit von Lehrern, Schülern, Erziehungsberechtigten und deren 
Vertretungen. 

Der Kreis- oder Stadtelternrat ist Partner der Schulen, Schulträger und Schul-
behörden. Er berät Fragen, die für die Schulen des Landkreises oder der kreis-
freien Stadt von besonderer Bedeutung sind. Er muss von den Schulträgern 
und Schulbehörden informiert oder angehört werden, z.B. bei Fragen des Schü-
lertransportes, der Schulentwicklungsplanung oder der Sicherung der Unter-
richtsversorgung. 
Der Kreis- oder Stadtelternrat wählt aus seiner Mitte einen Vorstand mit bis zu 
neun Mitgliedern. Außerdem wählt er sechs Delegierte in den Landeselternrat, 
die nach Möglichkeit die verschiedenen Schularten repräsentieren sollen. Dele-
giert werden kann jeder Erziehungsberechtigte, der zum Zeitpunkt der Wahl 
Mitglied eines Schulelternrates oder eines Stadt- oder Kreiselternrates ist. 
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Der Landeselternrat vertritt die Interessen der Erziehungsberechtigten der Schü-
ler aller allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in öffentlicher oder in freier 
Trägerschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Er wirkt bei allen wichtigen allge-
meinen Fragen des Schulwesens mit, soweit die Belange der Erziehungsbe-
rechtigten berührt werden und berät dazu das Bildungsministerium. Entspre-
chende allgemeine Regelungen sind zwischen der obersten Schulbehörde und 
dem Landeselternrat vertrauensvoll und verständigungsbereit zu erörtern. 
Der Landeselternrat trifft sich mindestens zweimal im Jahr, um Fragen der El-
ternarbeit auf Landesebene zu beraten. Aus seiner Mitte wird ein Vorstand aus 
mindestens neun Personen gewählt, dem die Koordination der Landeseltern-
ratsarbeit obliegt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Aufgaben des Landeselternrates als Bindeglied zwischen Eltern und 
Politik sind ausgesprochen vielfältig und auch umfangreich. Neben 
regelmäßigen Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen und Verordnungen ist vom 
Landeselternrat u. a. auch die Mitarbeit im Landesschulbeirat gefordert. Auch 
hier wirken Eltern, gemeinsam mit Vertretern zahlreicher weiterer Verbände und 
Organisationen an der Beratung des Bildungsministeriums in allen 
Angelegenheiten von grundlegender Bedeutung für die Schule mit. Auch in 
zahlreichen anderen Gremien auf Landesebene (Jugendhilfeausschuss, 
Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung, Aktionsbündnis Schulsport etc.) sind 
Eltern als kompetente Ansprechpartner gefragt. All diese Aufgaben lassen sich 
aber nur bewältigen, wenn die Elternarbeit von einer breiten Basis an den 
Schulen und in den Kreis- und Stadtelternräten getragen wird. Ihr ganz 
persönliches Engagement für die Zunkunft aller Kinder in unserem Land ist also 
gefordert! 

Klassenelternrat 
ein Vorsitzender, ein stellvertretender 

Vorsitzender + bis zu 4 weitere Mitglieder 

Schulelternrat 

die Vorsitzenden der Klassenelternräte 
 

(wählt einen Vorstand) 

Klassenkonferenz 
je 2 Mitglieder des Klassenelternrates, 
die Klassensprecher sowie die Lehrer, 

die in der Klasse unterrichten 

Schulkonferenz 

gleiche Anzahl von Eltern, Lehrern und 
Schülern + 1 Vertreter d. Schulträgers 

 
(wählt einen Vorsitzenden + Stv.) 

Fachkonferenzen 
Je 2 Mitglieder des Schulelternrates und 

des Schülerrates sowie die jeweiligen 
Fachlehrer 

(wählt einen Vorsitzenden + Stv.) 

Stadt-/Kreiselternrat 

ein Vertreter jedes Schulelternrates 
 
 

(wählt einen Vorstand) 

Landeselternrat 
sechs Vertreter je  

Stadt-/Kreiselternrat 
 

(wählt einen Vorstand) 
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Praktische Tipps für gute Elternarbeit 
 
Grundsätzliches 

Sie und die Lehrkräfte sind Partner in der Arbeit mit ihren Kindern. 

Wenn Sie etwas stört oder ärgert: Überlegen Sie zunächst, welcher Sinn und 
Zweck mit der Maßnahme/Regel/Übung etc. verfolgt wird. Verbinden Sie Ihre 
Kritik immer mit einem eigenen Vorschlag, wie es besser funktionieren könnte. 

Kritisieren Sie nur so viel, wie sie auch Anerkennung aussprechen. 

Wenn Sie mit Lehrkräften über den Unterricht reden: Überlegen Sie immer, was 
und wie Sie sich selbst von Laien etwas über Ihre eigene Berufsausübung sagen 
lassen würden. 

Es muss nicht immer gleich die Schulleitung sein. Suchen Sie bei Problemen 
stets zunächst den Kontakt zu anderen Eltern, dem Klassen- oder Schulelternrat 
und natürlich den Klassen- oder Fachlehrern. 

Reden Sie miteinander – nicht übereinander! 

Lernen Sie, anderen zuzuhören. Fallen Sie niemandem ins Wort. 

Pessimistische, griesgrämige, ewig jammernde oder andere verletzende Eltern-
vertreter schrecken andere ab, statt sie zur Unterstützung zu gewinnen. 

Benutzen Sie Ihr Kind nicht (zu oft) als Boten und nie als Agent. Sie und nicht Ihr 
Kind sind gewählt worden. Beziehen Sie aber, so oft es geht, die Schüler der 
Klasse mit ein, wenn Sie etwas für sie vorbereiten. 

Trennen Sie Angelegenheiten des eigenen Kindes von der übrigen Elternarbeit. 

Machen Sie nicht jedes Problem anderer Eltern zu Ihrem eigenen. Ermutigen Sie 
stattdessen verärgerte Eltern zunächst, selbst das Gespräch mit den Lehrkräften 
zu suchen. 

Elternarbeit ist Teamarbeit: Beziehen Sie möglichst viele Eltern in Planung und 
Umsetzung Ihrer Ideen ein. Beschränken Sie die Arbeit keinesfalls nur auf den 
Vorstand. Sie werden überrascht sein, wie viele Eltern, die nicht in einem Vor-
stand sind, trotzdem bereitwillig Aufgaben übernehmen. 

Überfordern Sie nicht sich und andere. Setzen Sie Prioritäten und stimmen Sie 
diese mit den anderen Eltern ab. Das bedeutet dann auch, dass Sie einige Dinge 
zunächst unerledigt lassen müssen. Freuen Sie sich über jeden kleinen Erfolg! 

Elternvertretern muss man vertrauen können: Wahren Sie strikte Diskretion zu 
persönlichen Belangen anderer Eltern und Schüler. 

Auskunft und Hilfe erhalten Sie auch vom Beratungs- oder Vertrauenslehrer. 
Auch die Kreis- und Stadtelternräte versuchen, Ihnen zu helfen. 
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Klassenelternversammlung ï wer ist verantwortlich? 

Der Klassenelternratsvorsitzende stimmt die Tagesordnung, Termin und Ort des 
Elternabends in der Regel mit dem Klassenlehrer ab, lädt die Eltern, ggf. weitere 
Lehrer und/oder andere Gäste, dazu ein und leitet dann die Versammlung. Natür-
lich kann er die Versammlungsleitung auch an andere delegieren, um vielleicht 
selbst besser mitdiskutieren zu können. 

Auch wenn in der Praxis oft der Klassenlehrer zum Elternabend einlädt und ihn 
dann leitet, so müssen wir Eltern doch lernen, hier die Verantwortung entspre-
chend den gesetzlichen Bestimmungen zu übernehmen. In Ausnahmefällen (z. B. 
bei fehlender Elternvertretung) muss der Klassenlehrer den Elternabend leiten. 
Die Lehrer der Klasse oder der Jahrgangsstufe sind jedoch zur Teilnahme ver-
pflichtet, wenn das inhaltlich erforderlich ist. 

In jedem Schulhalbjahr sollte mindestens ein Elternabend organisiert werden. Wir 
empfehlen aber, weitere Elternabende zu organisieren, die z. B. einem besonde-
ren Thema gewidmet sind (s. S. 15)  und auch für den gesamten Jahrgang oder 
jahrgangsübergreifend bestimmt sein können. 
 
Vorbereitung einer Klassenelternversammlung 

Schreiben Sie ordentliche Einladun-
gen und lassen Sie Termine nicht 
über den Lehrer ins Hausaufgaben-
heft eintragen. Bitten Sie ggf. die 
Schule um Hilfe beim Kopieren und 
verteilen Sie die Einladungen mindes-
tens 14 Tage vor dem Termin. 

Lassen Sie sich von allen Eltern beim 
ersten Elternabend im Schuljahr die 
(E-Mail-) Adressen geben. Bedenken 
Sie aber bitte, dass Eltern nicht zur 
Herausgabe ihrer Adressen oder zu 
einer Zusammenarbeit genötigt wer-
den dürfen. 

Stimmen Sie Termin und Inhalt mit 
dem Klassenlehrer ab und laden Sie 
evtl. Fachlehrer der Klasse oder Refe-
renten ein. Lassen Sie sich von der 
Schule nicht auf Anfangszeiten drän-
gen, die den Eltern nicht passen. Häu-
fig sind Termine vor 19.30 Uhr sehr 
familienunfreundlich. 

Stopfen Sie die Tagesordnung nicht 
zu voll – zwei Stunden sind genug. 
Planen Sie für jeden einzelnen Ta-

Vorschlag Einladung zur Klassenelternversammlung 
 
Absender 
(Elternsprecher, Schule) 
Datum 
An die Eltern der Klasse é 
 
Einladung 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
zunächst ein herzliches Willkommen an der (Name 
der Schule)! 
In der Anlage haben wir Ihnen unsere kleine Schul-

broschüre mitgegeben, um Sie schon einmal auf alles 
Neue einzustimmen. Alles Weitere können wir bei 
unserem ersten Elternabend der Klasse é  bespre-
chen, zu dem wir Sie hiermit sehr herzlich einladen: 
Montag, 25.09. um 19:00 Uhr, Raum 123 in der 
(Name der Schule) 
 
Tagesordnung 
1 Begrüßung 
2. Vorstellung der neuen Klassenleitung und ihrer 

Anliegen 
3. Anfragen/Anregungen der Eltern 
4  Informationen vom Elternrat 

5. Informationen über den Schulförderverein (Frau 
Fleißig vom Vorstand des Schulfördervereins) 

6. Wahl des Klassenelternrates 
7. Wahl der Vertreter in der Klassenkonferenz 
 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
 
Unterschrift 
Vorsitzender des Elternrats 
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gesordnungspunkt ein Zeitlimit. Fragen Sie sicherheitshalber auch den 
Schulelternrat nach aktuellen Themen für die Klassen. 

Bereiten Sie eine Anwesenheitsliste vor und organisieren Sie notwendige Hilfs-
mittel (Flipchart, Overheadprojektor, Videogerät etc.). Denken ggf. auch an Blu-
men für Gäste. Bereiten Sie bei Wahlen Stimmzettel vor. 

Machen Sie sich rechtzeitig mit dem Raum vertraut. Vermeiden Sie eine Sitzord-
nung wie in der Schule! Sonst verhalten sich Eltern vielleicht auch wie Schüler 
und überlassen Ihnen die Arbeit allein. Also ein „U“, ein Rechteck oder einen 
Kreis bilden. Denken Sie an Tische fürs Mitschreiben. Klären Sie rechtzeitig, wer 
das Ein- und Umstellen des Mobiliars übernimmt. 

 
Durchführung einer Klassenelternversammlung 

Führen Sie eine Anwesenheitsliste und lassen Sie dabei (E-Mail-)Adressen notie-
ren. 

Nach der Begrüßung sollten Sie einen Protokollführer bestimmen (ausreichend ist 
meist ein Ergebnisprotokoll) und die Tagesordnung vorstellen und abstimmen 
(Vorlage, Änderungen und Erweiterungen). Geben Sie für jeden Tagesordnungs-
punkt das geplante Zeitlimit an. Wenn sich Eltern noch nicht kennen, ist es hilf-
reich, den Tagesordnungspunkt „Wahlen“ nicht an den Anfang des Elternabends 
zu setzen. Besprechen Sie zunächst andere Themen und geben Sie allen Eltern 
die Möglichkeit, sich kurz vorzustellen. 

Kontrollieren Sie die Durchführung der Beschlüsse aus der letzten Klasseneltern-
versammlung. 

Informieren Sie über die Arbeit im Klassen- und im Schulelternrat sowie in den 
Konferenzen (Schul,- Klassen, Fachkonferenz). 

Achten Sie auf kurze Meinungsäußerungen und darauf, dass alle (auch Sie 
selbst!) sachlich und beim Thema bleiben. Niemand darf andere beleidigen oder 
gar über Abwesende „herziehen“. 

Führen Sie bei Bedarf eine Redeliste, damit keiner übersehen wird oder zu lange 
warten muss. 

Fassen Sie am Ende eines Tagesordnungspunktes die Ergebnisse oder Be-
schlüsse noch einmal zusammen. 

Besprechen Sie die nächste Zusammenkunft und legen Sie möglichst schon den 
Termin und erste Themen fest. 
 
Und danaché 

erstellen Sie ein kleines „Infoblatt“ oder verschicken Sie das Protokoll, damit auch 
abwesende Eltern erfahren, was läuft (oder eben auch nicht). Damit haben Sie 
auch eine Grundlage für Einträge in die Schulhomepage oder sogar für eine 
Schulchronik. 
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Wahl des Klassenelternrats 

Regulär werden die Klassenelternräte alle zwei Jahre gewählt. Die Wahl soll un-
verzüglich, spätestens innerhalb von drei Wochen nach Beginn des Schuljahres, 
stattfinden. Die Einladungsfrist beträgt zwei Wochen. Eingeladen wird durch den 
bisherigen Elternratsvorsitzende. Nimmt der Elternratsvorsitzende diese Aufgabe 
nicht wahr, oder gibt es ihn nicht, so obliegt die Einladung und Vorbereitung dem 
Klassenlehrer oder einem vom Schulleiter bestimmten Lehrer. 

Wählbar sind auch Abwesende, wenn diese vorher schriftlich gegenüber dem 
Wahlleiter ihr Einverständnis für eine Kandidatur erklärt haben. Auch wenn die 
Bereitschaftserklärungen in den Klassen es oft nicht zulassen, empfehlen wir 
dringend, für jedes Elternratsmitglied Stellvertreter zu wählen. Erziehungsberech-
tigte haben für jedes Kind gemeinsam eine Stimme. 

Die Wahl wird vom Vorsitzenden des bisherigen Klassenelternrates geleitet. So-
fern es (noch) keinen Vorsitzenden gibt, übernimmt diese Aufgabe bis zur Wahl 
des Vorsitzenden der Klassenleiter. Auf Antrag ist die Wahl geheim durchzufüh-
ren (§ 4 III SchulMWVO M-V

3
) Dazu empfiehlt es sich, von jedem Wahlberechtig-

ten auf einheitlichen Zetteln die Namen aller Kandidaten notieren zu lassen. Zur 
Stimmabgabe werden anschließend maximal sechs Namen mit höchstens einem 
Kreuz gekennzeichnet. Es dürfen natürlich auch weniger als sechs Namen ange-
kreuzt werden. Stimmzettel mit mehr als sechs Kreuzen oder sonstigen Zusätzen 
sind ungültig. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Bei Stim-
mengleichheit findet eine Stichwahl statt. Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl 
entscheidet das vom Wahlleiter zu ziehende Los. 

Die Elternversammlung (nicht der Klassenelternrat!) bestimmt nach der Wahl des 
gesamten Klassenelternrates in getrennten Abstimmungen dessen Vorsitzenden 
und seinen Stellvertreter. Bei der Wahl zum Vorsitzenden des Klassenelternrates 
und zu dessen Stellvertreter sollte unbedingt die Bereitschaft zur Mitarbeit im 
Schulelternrat berücksichtigt werden. 

Im Anschluss an die Wahl des Klassenelternrates wählt dieser aus seinen Reihen 
zwei Vertreter für die Klassenkonferenzen. Alle Elternräte bleiben bis zur Neu-
wahl oder ihrem Ausscheiden im Amt. Eine Nachwahl für den Rest der Wahlperi-
ode für alle Gremien ist möglich. 

Über die Wahl ist ein Protokoll anzufertigen und schnellstmöglich an den 
Schulelternrat zu übermitteln. (Es kann sinnvoll sein, in Abwesenheit von Lehrern 
zu wählen. Besprechen Sie das schon vorab mit dem Klassenlehrer.) 

Wir empfehlen den Klassenelternräten, sich wenigstens alle drei Monate zu bera-
ten und mindestens zur Hälfte aller Termine auch den Klassenleiter einzuladen. 
Sinnvoll ist es auch, jeweils alle Eltern rechtzeitig über die Termine zu informie-
ren, um die Elternarbeit auf möglichst viele Schultern verteilen zu können. 

                                                      
3
 Gesetzliche Grundlage der Wahl aller Elternvertreter ist das Schulgesetz und die Schul-

mitwirkungsverordnung. Sie finden wesentliche Auszüge daraus am Ende dieses Heftes 
und die vollständigen Texte unter www.ler-mv.de 
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Im Schulelternrat 

Als Elternratsvorsitzender einer Klasse sind Sie automatisch Mitglied im 
Schulelternrat (s. o.). Klären Sie gleich zu Beginn Ihrer Amtszeit, wer Sie aus dem 
Klassenelternrat bei Ihrer Verhinderung im Schulelternrat vertreten kann. 

Auch wenn der Schulelternrat einen Vorstand wählen soll (ein Vorsitzender, zwei 
Stellvertreter und bis zu fünf weitere Mitglieder sowie die Elternvertreter in der 
Schul- und in den Fachkonferenzen), hat es sich bewährt, möglichst viele Eltern 
in die Arbeit auf dieser Ebene einzubeziehen. Erst wenn die Versammlungen zu 
groß geworden sind, empfiehlt es sich, Aufgaben auf Gruppen, u. a. den Vor-
stand, zu verteilen. Bis dahin sollten aber jeweils alle Vorsitzenden der Klassenel-
ternräte zu den Sitzungen des Schulelternrates eingeladen werden. Ebenso ist es 
hilfreich, die Schulleitung halbjährlich zum Schulelternrat einzuladen. Regelmäßi-
ge Kommunikation mit allen Beteiligten ist das A und O erfolgreicher Schuleltern-
arbeit! 

Sorgen Sie in allen Gremien von Beginn an für eine gute und klare Aufgabentei-
lung. Überlassen Sie nicht alle Arbeit (Sitzungen vorbereiten, Einladungen, Proto-
koll oder Info-Blatt schreiben, Gespräche mit Lehrern, Eltern oder Vertretern der 
Schulverwaltung, ggf. die Elternversammlungen neu zusammengesetzter Klassen 
leiten, den Schulförderverein informieren…) dem Vorstand oder gar dem Vorsit-
zenden. 

Der Schulelternrat regelt seine Angelegenheiten in eigener Verantwortung. Er 
kann gegenüber den Konferenzen sowie gegenüber dem Schülerrat Empfehlun-
gen abgeben, die auf der nächsten Sitzung dieses Gremiums beraten werden 
müssen. Der Schulelternrat ist jedoch selten gut dazu geeignet, Ihre ganz indivi-
duellen Probleme mit Ihrem Kind oder einem Lehrer zu klären. Wenn sich aller-
dings herausstellt, dass es in anderen Klassen ähnliche Probleme gibt, sind Sie 
hier genau am richtigen Ort. 

 
In der Schulkonferenz 

Hier treffen die gelegentlich sehr unterschiedlichen Interessen von Eltern, Schü-
lern (ab 5. Klasse) und Lehrern aufeinander. Aber nur im konstruktiven Dialog 
kann es uns gelingen, Schule und damit unsere Kinder voranzubringen. Die 
Schulkonferenz entscheidet z. B. über die langfristige Entwicklung der Schule 
(Schulprogramm), Maßnahmen zur Qualitätssteuerung (s. Steuergruppe), die 
Gestaltung des Ganztagsbereichs, Modellversuche oder auch den Umfang der 
Hausaufgaben. Sie werden überrascht sein, wie viel Spielraum sich in der Schul-
konferenz erschließen lässt. Lediglich bei Entscheidungen mit finanziellen Aspek-
ten ist das Einvernehmen mit dem Schulträger herzustellen. 

In der Schulkonferenz sind ganz besonders Ihre kommunikativen Fähigkeiten 
gefragt. Lassen Sie es nicht unnötig zu Konfrontationen kommen. Manchmal ist 
es besser, einen Tagesordnungspunkt zu vertagen und noch mal in Ruhe zu be-
raten. Der Landeselternrat bietet übrigens auch Fortbildungsseminare, u. a. zu 
Kommunikation und Rhetorik, an. Fragen Sie nach! (s. S. 16) 
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Die Schulkonferenz wählt sich einen Vorsitzenden (das muss nicht immer der 
Schulleiter sein!) und dessen Stellvertreter, sowie je einen Vertreter der Eltern, 
Schüler und Lehrer, die in dringenden Fällen kurzfristig Entscheidungen treffen 
können. 

 
Im Kreis- oder Stadtelternrat 

Hier ist der beste Ort für den Erfahrungsaustausch mit anderen Schulen. Wie wird 
Ganztagsschule anderswo praktiziert, wer kann bei Fragen der Qualitätssteue-
rung helfen, wie wird der Schülertransport organisiert. Die Kreis- und Stadteltern-
räte sind Ansprechpartner für die Schulverwaltung und z. B. bei der Aufstellung 
des Schulentwicklungsplanes oder von Schulkapazitäten unbedingt anzuhören. 
Nutzen Sie die Möglichkeiten, unmittelbar in die politischen Entscheidungen der 
Gemeinden, Kreise oder Städte einzugreifen. Qualifizierte Stellungnahmen zei-
gen oft erstaunliche Wirkung. 

Zur Arbeitsweise gilt das Gleiche wie im Schulelternrat. Die vielfältigen Aufgaben 
sind von einem Vorstand allein nicht gut zu bewältigen. Achten Sie bei der Wahl 
im Schulelternrat darauf, dass Ihre Schule im Kreis-/Stadtelternrat immer vertre-
ten sein kann und organisieren Sie rechtzeitig Ihre Vertretung! 

Funktionierende Kreis- und Stadtelternräte sind die wichtigste Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Arbeit des Landeselternrates und einen effektiven Einfluss auf 
die Schulpolitik des Landes. 

 

 

Sieben gute Gründe, sich zu engagieren 

¶ Je mehr Eltern sich beteiligen, umso leichter wird es für alle, umso mehr Durch-
setzungskraft erlangen Elterninteressen in der Politik. 

¶ Gemeinsam mit anderen Engagierten zu arbeiten macht Spaß. 

¶ Nur wer selbst Vorschläge einbringt, kann auch berechtigt kritisieren. 

¶ Es bedarf keiner Ausbildung zum Elternvertreter. Gefragt ist gesunder Men-
schenverstand. Jeder wächst mit seiner Aufgabe und muss nicht perfekt sein. 

¶ Kinder sind stolz auf engagierte Eltern. 

¶ Sie wissen mehr über das Umfeld Ihres Kindes. 

¶ Sie sammeln umfangreiche Erfahrungen im Umgang mit fremden Menschen 
und steigern so auch die Chancen Ihrer beruflichen Entwicklung. 
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Elternabende thematisch gestalten 

Wir wollen Lehrern nicht das Geschick für gute Klassenelternversammlungen 
absprechen. Wir erkennen dankbar an, wie viel Mühe und Geduld sie aufwenden, 
um unseren Kindern solides Rüstzeug mitgeben zu können - die wenigsten Eltern 
möchten hier mit Lehrern tauschen. Aber das Schulgesetz fordert ausdrücklich 
auch uns Eltern auf, die Erziehungs- und Bildungsarbeit der Schule zu fördern 
und mitzugestalten. Alle praktischen oder theoretischen Themen, die sich um 
Erziehung und Bildung ranken, die Grundlagen aufbauen, Hilfe anbieten oder 
Problembewusstsein schaffen, können Thema eines Elternabends sein. Auch 
Fragen der Schulplanung des Schulträgers oder ganz allgemein der Bildungspoli-
tik zählen dazu. 
 
Wenn Sie also einen themenbezogenen Elternabend gestalten wollen, empfiehlt 
es sich, z. B. Fachkräfte aus der Umgebung einzuladen oder Sachkenntnisse der 
Eltern zu nutzen. Bitten Sie die Referenten auf jeden Fall, Informationsmaterial 
zum Nachlesen mitzubringen oder erkundigen Sie sich, wo Sie ergänzendes Ma-
terial erhalten können, das Sie dann an Interessierte ausgeben können. Laden 
sie zu solchen Themenabenden auch interessierte Lehrer und Schüler ein! 
 
Denken Sie an einen Blumenstrauß oder ähnliches als Dankeschön: Vielleicht 
bitten Sie vorher die Eltern dafür um eine Spende, sprechen Sie mit dem Schul-
förderverein oder gewinnen Sie Sponsoren (z. B. Schulreiseveranstalter), damit 
dem Referenten eventuelle Unkosten erstattet werden können. 
 
Stichworte für Themenelternabende 
 
¶ Arbeitsgemeinschaften und Sportsituation 

¶ Berufswahl/Berufsberatung 

¶ Computer, Fernsehen und Internet 

¶ Disziplinprobleme/Ordnungsmaßnahmen 

¶ Einführung neuer Schulbücher 

¶ Entwicklungsprobleme der Altersstufe 

¶ Ethik/Religion 

¶ Fachlehrer berichten 

¶ Ferienarbeit von Schülern 

¶ Fördermaßnahmen 

¶ Ganztagsschule 

¶ Gesundheitserziehung/Ernährung 

¶ Gewaltprävention 

¶ Haltungsschäden bei Kindern 

¶ Hausaufgaben 

¶ Hilfe für sozial schwache Schüler 

¶ Informationen zum Betriebspraktikum 

¶ Integration und Inklusion 

¶ Klassenarbeiten/Tests 

¶ Klassenfahrten oder Studienfahrten 

¶ Klassen- und Schulfeste 

¶ Lehrer und ihre Situation an der Schule 

¶ Lese-Rechtschreibschwäche 

¶ Migrantenkinder in unserer Schule 

¶ Mobbing 

¶ Orientierung zu Schularten 

¶ Qualitätssteuerung an der Schule 

¶ Sucht- und Drogenprävention 

¶ Profilbildung der Schule 

¶ Projekttage 

¶ Schüleraustauschprogramme 

¶ Schülerclub 

¶ Schulentwicklungsplan des Kreises/der Stadt 

¶ Schulförderverein 

¶ Sekten 

¶ Symbole des Rechtsradikalismus 

¶ Tag der offenen Tür 

¶ Taschengeld 

¶ Unfallschutz 

¶ Wettbewerbe der Schule 
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Elternfortbildung 

Die verantwortungsvolle Mitwirkung von Eltern 
ist eine unverzichtbare Voraussetzung für die 
Entwicklung des Lebensraums Schule. Doch 
häufig fehlt es an Kenntnissen über Zuständig-
keiten, Gremien an der Schule, Beteiligungs-
möglichkeiten und Formen des Engagements. 

Deshalb bietet das Edith-Stein-Haus Parchim 
gemeinsam mit dem Landeselternrat Fortbil-
dungen für engagierte Eltern an den Schulen in 
M-V an. Wir haben die Vielfalt der Themen in 
fünf Bereiche gegliedert. Wählen Sie aus den 
folgenden Modulen die Themen aus, die an Ihrer 
Schule, in Ihrem Kreis oder Ihrer Stadt von be-
sonderer Bedeutung sind. Rufen Sie uns an, 
damit wir gemeinsam mit Ihnen eine Veranstal-
tung dazu planen können, die an Ihre Bedürfnis-
se vor Ort angepasst ist. 

 

 
Modul 1: Grundlagen des Schulrechts für Elternvertreter 

Hier geht es um das Schulgesetz und die rechtlichen Möglichkeiten und Spiel-
räume für Elternvertreterarbeit. Insbesondere mit den Möglichkeiten, die sich seit 
Einführung der Selbstständigen Schule im Februar 2009 für Elternvertreter und 
engagierte Eltern bieten, machen wir Sie hier vertraut. 

 
Modul 2: Elternmitwirkung ï ganz praktisch 

In diesem Modul vermitteln wir Ihnen Kenntnisse und Fähigkeiten, um Ihre Arbeit 
als Elternvertreter mit Freude und Erfolg zu bewältigen. So helfen wir Ihnen bei-
spielsweise, aus einer Idee ein Projekt werden zu lassen. Wir unterstützen Ihre 
Bemühungen, die Schule Ihrer Kinder als einen Gernlernort für Schüler, Lehrer 
und Eltern zu gestalten und vermitteln Ihnen ganz praktisch Fähigkeiten und 
Kenntnisse, die Sie dafür brauchen. 

 
Modul 3: Rhetorik, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit 

Eine wesentliche Aufgabe für Elternvertreter an der Selbstständigen Schule ist 
Kommunikation. Ob Gespräche mit Lehrern und Schulleitungen, Moderation ei-
nes Elternabends oder auch die Darstellung der eigenen Arbeit beispielsweise für  
Medien. Um Sie in diesem Bereich fit zu machen, bieten wir Ihnen in diesem Mo-
dul Veranstaltungen an, die Ihnen Grundlagen der Rhetorik und der Öffentlich-
keitsarbeit, zugeschnitten auf die Elternvertreterarbeit, vermitteln. 
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Modul 4: Elternvertretung und Schulentwicklung 

Die Selbstständige Schule hat große Freiräume zur eigenen, ihrer Situation ge-
mäßen Entwicklung. Dabei spielen Eltern eine große Rolle. Ob bei der Suche 
nach Partnerschaften und Sponsoren für die Schule, in Gremien, wie z.B. Schul-, 
Fach- und Klassenkonferenz oder als Elternvertreter in einer Steuergruppe zur 
Schulprogrammentwicklung. In diesem Modul bieten wir Weiterbildungen an, die 
Ihnen Grundkenntnisse in Evaluation, Qualitätsmanagement und Networking 
vermitteln. 

 
Modul 5: Lehrer-Schüler-Eltern-Gespräche 

Lehrer-Schüler-Eltern-Gespräche sollen helfen, bestehende Fronten abzubauen 
oder noch besser mit dafür sorgen, dass „tiefe Gräben“ gar nicht erst entstehen. 
Sie erhalten Anregungen und Vorschläge, wie ein Lehrer-Schüler-Eltern-
Gespräch aufgebaut und effizient geführt werden kann. Die Inhalte dieses Moduls 
sollen die Kommunikationskompetenz der Eltern stärken und Hilfe zur Vor- und 
Nachbereitung des Gesprächs geben. 

 

Wenn Sie Interesse an einer Fortbildung zu den hier genannten Themen haben 
oder sich nicht sicher sind, ob Ihre Idee in dieses Programm hineinpasst, nehmen 
Sie so schnell wie möglich Kontakt zu uns auf. Gern besprechen wir Ihre Fragen 
und gestalten mit Ihnen zusammen eine Fortbildung in Ihrer Schule, gemeinsam 
mit anderen Schulen oder auch mit ihrem Stadt- oder Kreiselternrat. 

Die Veranstaltungen sind für Sie kostenlos und werden mit Mitteln der Europäi-
schen Union gefördert. Die Teilnehmer bekommen Fahrtkosten erstattet. 

Projektleiter ist Christoph Bräutigam M.A., der in Berlin und Stuttgart bereits Er-
fahrung in der Jugendbildung auch speziell in der Schülervertreter-Arbeit gesam-
melt hat. Sie erreichen ihn unter:  

 
Edith-Stein-Haus 
Christoph Bräutigam M.A. 
Invalidenstraße 20 
19370 Parchim 
 
Tel: 03871 - 625151 oder -52 
Mobil: 0173 - 75 20 00 4 
E-Mail: braeutigam@esh-parchim.de 
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Förderschulen und Inklusion 

Manche mag es an die Geschehnisse vor 20 Jahren erinnern: Es werden neue 
Rechte zum Zugang zur allgemeinen Schule für Schüler mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf geschaffen, quasi die Reisefreiheit zu verschiedenen Schul-
formen. Ab wann gilt das? „Wenn wir das richtig lesen: unverzüglich!“ Unser Bil-
dungsministerium muss sich diesbezüglich enormen Herausforderungen stellen, 
dessen volle Trageweite wohl noch nicht in allen Einzelheiten erkannt und gere-
gelt ist. Die UN-Konvention, die seit März 2009 in Deutschland geltendes Recht 
ist, verpflichtet in Artikel 24 die Unterzeichnerstaaten, ein „inclusive educational 
system“, also ein inklusives Bildungssystem vorzuhalten und den vorbehaltlosen 
Zugang für alle Schüler mit Behinderung zur allgemeinen Schule zu ermöglichen. 

 
Rechtsgrundlagen 

¶ Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung (Art. 24) 
verpflichtet die Bundesländer zum Aufbau eines inklusiven Bildungssystems. 

¶ Schulgesetz M-V § 35 Abs. 1: Gemeinsamer Unterricht von Schülern mit und 
ohne sonderpädagogischen Förderbedarf 

¶ Sonderpädagogische Förderverordnung § 1 Abs. 2: Vor Feststellung des son-
derpädagogischen Förderbedarfs muss eine pädagogische Förderung in der 
Grundschule erfolgen, damit jedes Kind die Chance zur Beschulung in der 
Grundschule erhält. 

¶ Sonderpädagogische Förderverordnung § 6, Abs. 2: Vorrangiges Ziel ist es, 
dem individuellen sonderpädagogischen Förderbedarf eines Schülers zu ent-
sprechen. Dabei ist als Förderort vorrangig die zuständige allgemeine Schule 
zu empfehlen. 

 
Es werden also in Zukunft integrative/inklusive Klassen an den allgemeinbilden-
den Schulen sowie Förderzentren gleichberechtigt nebeneinander her bestehen. 
Sie als Erziehungsberechtigte haben das Recht der Schulwahl für ihr Kind und 
können dieses auch einklagen. 
 
Was wir Ihnen ganz besonders ans Herz legen wollen 

Die Elternarbeit an der Schule zur Unterstützung Ihrer Kinder ist sehr wichtig. 
Hierbei ist es besonders von Vorteil, wenn Sie sich gegenseitig helfen und früh-
zeitig mit Lehrern und Sonderpädagogen und der Schule zusammen arbeiten. An 
Förderschulen sind eine gut organisierte Elternarbeit und fundierte Kenntnisse 
zum Schulgesetz und den sonderpädagogischen Fördermöglichkeiten besonders 
wichtig.  

Um als Elternvertreter den besten Bildungsweg für Ihre Kinder zu finden, sollten 
Sie sich umfassend informieren. Ihr Kreis- oder Stadtelternrat oder der Landesel-
ternrat hilft Ihnen dabei gern! 
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Ein wichtiger Hinweis für alle Eltern 

Sonderpädagogischer Förderbedarf liegt vor, wenn eine langfristige und umfäng-
liche Beeinträchtigung der Bildungs-, Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eines 
Kindes vorliegt, welche nur von Sonderpädagogen ausgeglichen werden kann. 

Pädagogischer Förderbedarf dagegen wird von jedem Pädagogen ausgeglichen. 
Eventuell kann er dazu auch einen Sonderpädagogen konsultieren. Wichtig ist 
dabei, dass Sie allein entscheiden dürfen ob ihr Kind den Weg über den Besuch 
einer Förderschule geht, oder ob es das Ziel über integrative Maßnahmen an der 
allgemeinen Schule erreicht werden kann. Entscheidungsträger und Beratungs-
partner werden Ihnen nach rechtzeitiger Kontaktaufnahme bei Ihrer Entschei-
dungsfindung behilflich sein. 

 

Schulförderverein 

An vielen Schulen sind Fördervereine gegründet worden, um die Schule als sol-
che oder ein besonderes Anliegen zu unterstützen. Wir möchten Sie ermuntern, 
Schulfördervereine zu nutzen und zu unterstützen! 

¶ Die Schule kann die Erfahrungen von Personen außerhalb des Schullebens 
sowie Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens nutzen. 

¶ Alle am Schulleben Beteiligten finden eine Möglichkeit, sich in nicht-offizieller, 
ungezwungener Atmosphäre (fantasievolle) Gedanken über Schule zu ma-
chen. 

¶ Es können eigene Schwerpunkte gesetzt und verfolgt werden, wie z. B. Aus-
stellungen, Schulbibliothek oder Schülercafé. 

¶ Es können besondere Leistungen von Schülern, Lehrern, Eltern oder Haus-
meister ausgezeichnet werden, z. B. Sportmedaille, Preis für Zivilcourage. 

¶ Der Verein kann Personal (z. B. für Arbeitsgemeinschaften) beschäftigen und 
andere Rechtsgeschäfte vornehmen (Verträge, Versicherungen etc) 

¶ Anders als die Schule kann der Förderverein finanzielle Mittel in Eigenver-
antwortung beschaffen und verwalten und somit das Schulleben tatkräftig un-
terstützen. (Computerkabinett, Chorkleidung, Wettbewerbe ...) 

¶ Finanziell schwache Familien können unbürokratische Unterstützung erfah-
ren. (Klassenfahrten, Sprachreisen, Taschenrechner ...) 

¶ Ein e. V. hat die Möglichkeit der Kofinanzierung bei Fördermittelprojekten. 

¶ Eltern, die keine Zeit zur Elternarbeit haben, können die Schule durch den 
Mitgliedsbeitrag unterstützen. 

 
Wie wird ein Förderverein gegründet? 

Für die Gründung benötigen sie mindestens 7 Mitglieder und eine Satzung. Die 
Mindestanforderungen dafür finden Sie in § 57 BGB. Der Verein handelt durch 
seinen Vorstand, der in der Gründungsversammlung zu wählen ist. Neben den §§ 
21 bis 79 BGB sind noch das Vereinsgesetz und die Abgabenordnung relevant. 
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Die Gründung muss durch einen Notar beglaubigt werden und in das Vereinsre-
gister beim Amtsgericht eingetragen werden, damit beim Finanzamt die Gemein-
nützigkeit beantragt werden kann. Dabei entstehen Kosten von ca. 250 €. 

 
Woran sollte man denken? 

¶ Mitglieder werben: Eltern, Großeltern, ehemalige Schüler, Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens. Auch Lehrer dürfen im Förderverein nicht fehlen. 

¶ Regelmäßige Informationen und Mitgliederversammlungen organisieren 

¶ Öffentlichkeitsarbeit: Kontakt zum Wohnumfeld, Präsenz auf Schulfesten, 
Kontakt zu Politik und Presse halten, Vereinsbroschüre erstellen 

¶ Immer auf Erhalt der Gemeinnützigkeit und Einhaltung der gesetzlichen Vor-
schriften achten, sonst greift das Finanzamt ein und Steuern müssen nach-
gezahlt werden. 

 

Eltern für Bildung und Erziehung 
in Mecklenburg-Vorpommern e. V. 

 
ist der Verein, der in besonderem Maße die Arbeit des Landeselternrates Meck-
lenburg-Vorpommern in all seinen Aktivitäten in organisatorischer und finanzieller 
Form fördert, u. a. durch: 

 

¶ Unterstützung bei der Ausrichtung der Plenartagungen 

¶ Aufwendungen für die Geschäftsstelle des Landeselternrates 

¶ Pflege der Zusammenarbeit mit anderen Gremien 

¶ Aus- und Fortbildung von Elternvertretern 
 
Wenn Sie den Verein und damit auch die Bildung und Erziehung Ihrer Kinder 
finanziell unterstützen möchten, können Sie das schnell und einfach mit einer 
Spende auf das folgende Konto erledigen: 
 

Volksbank Raiffeisenbank eG Greifswald 
Konto-Nr.: 1065556 
BLZ:  15061638 

 
Herzlichen Dank! 
 

Eltern für Bildung und Erziehung 
in Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

Bisdorfer Weg 17 
18445 Hohendorf 

Tel.: 038323-71197 
Fax: 038323-71199 

E-Mail: ebe-ler.mv@t-online.de 

mailto:ebe-ler.mv@t-online.de
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Eltern-ABC der Schule 

Anhörungsrecht: Bevor bestimmte schulische Entscheidungen getroffen wer-
den, müssen Eltern, schulische Mitwirkungsgremien oder bestimmte Institutio-
nen angehört werden. Ein solches Recht besteht z. B. für die Schulkonferenz 
vor der Bestellung eines neuen Schulleiters, bei der Aufstellung der Schulent-
wicklungspläne oder sonst wichtigen Angelegenheit der Schulorganisation. 

Antragsrecht: Ein Antragsrecht haben alle Mitglieder eines schulischen Mitwir-
kungsgremiums. So können z. B. die gewählten Vertreter der Eltern oder Schü-
ler in den Konferenzen Anträge stellen, und zwar sowohl zum Verfahren (Ge-
schäftsordnung) als auch zur Sache. Über Anträge muss abgestimmt werden. 

Arbeits- und Sozialverhalten: Die Beurteilung des Arbeits- und Sozialverhaltens 
der Schüler erfolgt durch schriftliche differenzierte Aussagen in Form einer Ge-
samteinschätzung zum Schuljahresende und ab der Jahrgangsstufe zwei bis 
einschließlich Jahrgangsstufe zehn der allgemein bildenden Schulen zusätzlich 
durch eine graduierte Bewertung. Jeweils zum Halbjahr wird das Arbeits- und 
Sozialverhalten im persönlichen Gespräch mit dem Schüler, den Eltern und 
dem Klassenlehrer erörtert. 

Aufsichtspflicht: 
a) Staatliche Aufsichtspflicht wird durch die Schulbehörden ausgeübt in Form 

¶ der Rechtsaufsicht, bei der die Rechtmäßigkeit der Handlungen der der 
Aufsicht unterliegenden Schule kontrolliert wird,  

¶ der Fachaufsicht, die weiter geht als die Rechtsaufsicht und sich z. B. 
auch auf unterrichtliche Fragen erstreckt und  

¶ der Dienstaufsicht, deren Gegenstand die dienstlichen Tätigkeiten der 
Schule und ihrer Angestellten, vor allem der Lehrer, sind. 

Oberste Schulbehörde ist das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur. Es ist für alle überregionalen Angelegenheiten der Bildungspolitik 
wie Modellversuche, Zulassung von Lehr- und Lernmitteln und Prüfungs-
aufgaben zuständig. Es führt die Dienst- und Fachaufsicht über die vier -
>Staatlichen Schulämter, ist verantwortlich für alle Angelegenheiten der 
Lehrer und für die freien ->Schulträger. Kurz gesagt ist die Schulaufsicht für 
all das zuständig, was innerhalb der Gebäude des ->Schulträgers stattfin-
det. 

b) Lehreraufsichtspflicht erstreckt sich auf das Verhalten der Schüler in der 
Schule, auf dem Schulgelände, an Schulbushaltestellen auf dem Schulge-
lände und bei Schulveranstaltungen. Sie beinhaltet z.B. auch die Entschei-
dung darüber, ob ein Schüler das Schulgrundstück verlassen darf. Geeig-
nete pädagogische Mitarbeiter können mit der Wahrnehmung der Auf-
sichtspflicht betraut werden (§ 61 SchulG M-V). 

Berufs- und Studienfrühorientierung ist ein gemeinsames Programm der Deut-
schen Kinder- und Jugendstiftung, der Regionalen Arbeitsstelle für Bildung, In-
tegration und Demokratie M-V e.V. und des Landes Mecklenburg-Vorpommern, 
gefördert mit Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF), des Ministeri-
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ums für Arbeit, Bau und Landesentwicklung M-V sowie der Heinz Nixdorf Stif-
tung. Nähere Informationen finden Sie unter www.bfo-mv.de . Ein ähnliches 
Verfahren ist zurzeit für die Studienfrühorientierung in Vorbereitung. Fragen Sie 
bei uns nach. Wir stellen die Kontakte her. 

Beschwerderecht: Allen Erziehungsberechtigten steht in Angelegenheiten, die 
ihr Kind betreffen das Recht der Beschwerde zu. Die Beschwerde ist an keine 
Frist gebunden und formlos z. B. beim Schulleiter oder einer Schulbehörde (-> 
Aufsichtspflicht) einzureichen. Ist die Beschwerde berechtigt, muss Abhilfe ge-
schaffen werden. Geschieht dies nicht, steht den Erziehungsberechtigten ein 
Klagerecht gegenüber Entscheidungen oder Maßnahmen der Schule oder 
Schulbehörde zu. 

Curriculum: Das Curriculum (Rahmenplan) enthält Unterrichtsziele und ihre Be-
schreibung, aber auch Hinweise zur Unterrichtsorganisation und den Methoden, 
mit denen die Bildungsziele in den einzelnen Fächern erreicht werden sollen. 
Der Bildungsminister erlässt Richtlinien für die Ziele des Unterrichts. Die Schu-
len, besonders die Fachkonferenzen, übertragen diese Ziele des Unterrichts in 
Form eines schulinternen Lehrplans auf die Situation jeder einzelnen Klas-
se/Jahrgangsstufe. Jeder Lehrer ist dann verpflichtet, danach entsprechend zu 
unterrichten (§ 8 SchulG M-V). 

Diagnoseförderklassen (DFK) können an Grundschulen für Kinder eingerichtet 
werden, die schulpflichtig, aber in ihrer allgemeinen Entwicklung stark verzögert 
sind. Die Entscheidung trifft die Schulkonferenz im Einvernehmen mit dem 
Schulträger. DFK sollen in besonderem Maße dem individuellen körperlichen, 
geistigen und seelischen Entwicklungsstand der Kinder durch die Verbindung 
von sonder- und sozialpädagogischen Lern- und Arbeitsformen, eine 
kontinuierliche Entwicklungsdiagnostik und individuelle Förderung Rechnung 
tragen. -> Inklusion -> sonderpädagogischer Förderbedarf 

Dyskalkulie (Rechenschwäche) bezeichnet ein mangelhaftes bis unzureichendes 
oder grundlegend verkehrtes Verständnis von Mengen und Größen, von Zahlen 
und mathematischen Operationen. Dyskalkulie verursacht bei den davon be-
troffenen Schulkindern i. d. R. Misserfolgsorientierung, Schulversagen und da-
mit Entzug von Lebenschancen. Die betroffenen Kinder sind normal bis über-
durchschnittlich intelligent; ihre Leistungen im mathematischen Bereich fallen 
jedoch wider Erwarten niedrig aus. Alle herkömmlichen Formen des Übens und 
Nachhelfens führen nicht zu Erfolg.

4
 Dyskalkulie ist, auch noch in höheren 

Schuljahren, therapierbar. Bei diagnostizierter Dyskalkulie besteht ein Anspruch 
auf besondere schulische Förderung. Fragen Sie Ihren Fach- oder Klassenleh-
rer. 

Ersatz- oder Ergänzungsschulen sind Schulen, die nicht durch staatliche -> 
Schulträger geführt werden, in ihren Bildungs- und Erziehungszielen aber den 
Bildungsgängen entsprechen, die im Schulgesetz geregelt sind. 

                                                      
4
 http://www.dyskalkulie-marburg.de/Was_ist_das_/was_ist_das_.html 

http://www.bfo-mv.de/
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Evaluation: -> Qualitätssteuerung 

Erziehungsmaßnahmen müssen geeignet sein, die Einsicht des Schülers zu 
einem Fehlverhalten herzustellen und dienen nach Möglichkeit der unmittelba-
ren Wiedergutmachung. Sie werden grundsätzlich von der Lehrkraft ausge-
sprochen, die das Fehlverhalten wahrnimmt. Zu den Maßnahmen bei Erzie-
hungskonflikten und Unterrichtsstörungen gehören insbesondere 

¶ das erzieherische Gespräch, 

¶ gemeinsame Absprachen, 

¶ der mündliche Tadel, 

¶ die Eintragung in das Klassenbuch, 

¶ der Ausschluss von der laufenden Unterrichtsstunde, 

¶ die Nacharbeit unter Aufsicht nach vorheriger Benachrichtigung der Erzie-
hungsberechtigten, 

¶ die Wiedergutmachung angerichteten Schadens, 

¶ die vorübergehende Einziehung von Gegenständen. 
Die Erziehungsberechtigten sind in geeigneter Weise über die gewählten erzie-
herischen Mittel zu informieren. (§ 60 SchulG M-V) -> Ordnungsmaßnahmen 

Förderschulen: Die Praxis der Förderschulen befindet sich gegenwärtig in einer 
Anpassungsphase an die UN-Behindertenrechtskonvention. Grundsätzlich ha-
ben Kinder und Jugendliche, die  zur Entwicklung ihrer geistigen, körperlichen, 
seelischen oder kommunikativen Fähigkeiten sonderpädagogischer Hilfe bedür-
fen, Anspruch auf sonderpädagogische Förderung in der allgemeinen Schule. 
Schüler mit -> sonderpädagogischem Förderbedarf, die im -> Gemeinsamen 
Unterricht in allgemeinen Schulen nicht hinreichend gefördert werden können, 
werden in Förderschulen unterrichtet. Dort erfolgt die Förderung entsprechend 
der Ausgangslage der Schüler bedarfsgerecht auf der Grundlage individueller 
Förderpläne. (§ 36 SchulG M-V) 
Förderschulen können auch im Verbund mit allgemeinen Schulen ein sonder-
pädagogisches Förderzentrum mit einzelnen oder mehreren Förderschwer-
punkten bilden. In dessen Zuständigkeit liegen dann Früherkennung, Frühförde-
rung, Beratung, Diagnostik und Unterrichtung der Schülerinnen und Schüler mit 
-> sonderpädagogischem Förderbedarf in integrativem Unterricht in allgemei-
nen Schulen, in kooperativen Formen sowie in den Förderschulen. 

Ganztagsschulen sollen zukünftig in der Regel in gebundener Form arbeiten. 
Sie stellen ein ganztägiges Angebot für alle Schüler bereit und sind so zu orga-
nisieren, dass die Schüler in der Lage sind, die außerunterrichtliche Vor- und 
Nachbereitung, insbesondere -> Hausaufgaben, in der Schule zu erledigen. Die 
ganztägige Bildung, Betreuung und Erziehung bietet noch umfassendere Mög-
lichkeiten des flexiblen Umgangs mit der Lernzeit und damit für die individuelle 
Förderung. Eine neue Rhythmisierung des Tagesablaufs nach pädagogischen 
und lernpsychologischen Gesichtspunkten wird praktiziert. Die Schüler werden 
durch ganztägige Angebote zum einen im Lernprozess unterstützt und geför-
dert, zum anderen werden sie zu einem anspruchsvollen Freizeitverhalten an-
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geregt. Informationen zu Ganztagsschulen in Mecklenburg-Vorpommern finden 
Sie unter www.bildung-mv.de oder www.ganztagsschulen.org 

Gemeinsamer Unterricht (GU): Soweit die räumlichen, sächlichen und personel-
len Voraussetzungen gegeben sind, findet möglichst wohnortnah Gemeinsamer 
Unterricht von Schülern mit und ohne -> sonderpädagogischem Förderbedarf in 
der allgemeinen oder beruflichen Schule statt (Integrationsklassen). Formen 
des GU sind sonderpädagogische Beratung und bei Bedarf stundenweise zu-
sätzliche -> sonderpädagogische Förderung im oder neben dem Unterricht, je 
nach der Art und Schwere der Beeinträchtigung. (§ 35 SchulG M-V) 

Gesamtschulen bieten alle Bildungsgänge- und Abschlüsse des -> Sekundarbe-
reichs I an. An einigen Gesamtschulen wird auch eine gymnasiale Oberstufe 
und somit die Möglichkeit des (->Zentral-) Abiturs angeboten. An Integrierten 
Gesamtschulen (IGS) werden die Schüler individuell nach ihrem Leistungs-
vermögen und nach Fächern differenziert in Kursen oder klasseninternen Lern-
gruppen unterrichtet. An Kooperativen Gesamtschulen (KGS) werden die 
Schüler in Klassen je nach dem angestrebten Bildungsgang (Berufsreife, Mittle-
re Reife, Abitur) unterrichtet. 

Gesunde Schule wird meistens auf rein physische Gesundheitsaspekte redu-
ziert. In diesem Rahmen werden Programme zur Ernährungsberatung, Bewe-
gungsförderung oder Gewalt- und Drogenprävention durchgeführt. Eine weiter-
gehende Definition umfasst damit auch Aspekte des allgemeinen Wohlbefin-
dens an der Schule, z. B. durch ein gutes Kommunikationsklima zwischen 
Schülern, Lehrern und Eltern oder ein angenehmes Arbeitsumfeld. 

Hausaufgaben dienen dazu, das im Unterricht Erarbeitete einzuprägen, einzu-
üben und anzuwenden. Sie werden zur Vorbereitung neuer Aufgaben genutzt, 
die im Unterricht zu lösen sind und geben Gelegenheit zu selbstständiger Aus-
einandersetzung mit einer begrenzten neuen Aufgabe. Sie tragen ferner dazu 
bei, Schüler zu befähigen, Lernvorgänge selbst zu organisieren sowie Arbeits-
techniken und Arbeitsmittel selbst zu wählen und einzusetzen. Schüler müssen 
den Sinn der Hausaufgabe unmittelbar begreifen können. Deshalb müssen sie 

¶ für den Schüler erkennbar im Zusammenhang zum Unterricht stehen, 

¶ die Leistungsfähigkeit und das Arbeitstempo der Schüler berücksichtigen, 

¶ ohne fremde Hilfe angefertigt werden können, 

¶ im Unterricht gründlich vorbereitet und zu gegebener Zeit eingehend gewür-
digt werden. 

Grundsätze für Umfang und Verteilung der Hausaufgaben werden durch die 
Schulkonferenz beschlossen (§ 76 VII Nr. 1 SchulG M-V). -> Ganztagsschulen. 

Informationsrecht: Sowohl einzelnen Eltern als auch den Elternvertretungen 
steht das Recht auf Information zu. So müssen die Lehrer die Eltern über Inhalt, 
Planung und Gestaltung des Unterrichts informieren. Darüber hinaus haben die 
Erziehungsberechtigten Anspruch auf Auskunft über Leistungsstand, Verhalten 
und die gesamte schulische Entwicklung ihres Kindes (§ 55 SchulG M-V). 

http://www.ganztagsschulverband.de/
http://www.ganztagsschulen.org/
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Inklusion: Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen prägt in ihren Ausführungen den Begriff der „Inklusion“. Der Begriff kommt 
aus dem Englischen und wurde Anfang der 90er Jahre zum ersten Mal auf ei-
ner UNESCO-Konferenz formuliert. Im Gegensatz zur Integration geht die In-
klusion davon aus, dass Menschen mit Beeinträchtigungen von vornherein da-
zugehören und nicht erst eingegliedert werden müssen – egal welche Voraus-
setzungen sie mitbringen. Für den Bildungsbereich heißt das: gemeinsames 
Lernen an gemeinsamen Schulen. Im schulischen Bereich verpflichtet uns die 
Konvention zur Überwindung des separierenden allgemeinen Schulwesens und 
zur Weiterentwicklung der Schulen zu inklusiven Schulen. Inklusive Schulen 
sind Schulen, die alle Kinder ohne jegliche Etikettierungen aufnehmen und 
niemanden aussondern. Sie lassen sich nicht mehr davon leiten, wie leistungs- 
und funktionsfähig ein Kind sein muss, damit es als integrationsfähig gilt, son-
dern beschreiben, was ein Kind braucht, um eine bedarfsgerechte individuelle 
Förderung zu erfahren. Dabei gilt der Grundsatz: Kein Kind beschämen, kein 
Kind zurücklassen, denn jedes Kind zählt und verdient unsere Unterstützung. 

Integrierte Gesamtschulen (IGS) -> Gesamtschulen 

Integrationsklassen: -> Gemeinsamer Unterricht (GU) 

Kooperative Gesamtschule (KGS) -> Gesamtschulen 

Legasthenie (Lese- und Rechtschreibschwäche) beschreibt eine Teilleistungs-
schwäche beim Umgang mit der Schriftsprache. Niedrige Lesegeschwindigkeit, 
häufiges Stocken, lang anhaltendes lautsammelndes Lesen, Verharren an 
Wortvorformen, Verlieren der Zeile im Text, Auslassen, Vertauschen oder Hin-
zufügen von Wörtern, Silben oder einzelnen Buchstaben verhindern die richtige 
Wiedergabe des Gelesenen oder dessen korrekte Interpretation. In der Recht-
schreibung werden die besonderen Schwierigkeiten gekennzeichnet durch Aus-
lassungen, Verwechslungen, Umstellungen von Buchstaben und Silben. Wörter 
werden teilweise fragmenthaft, im selben Text häufig mehrfach unterschiedlich 
falsch geschrieben. Hohe Fehlerzahlen bei geübten und ungeübten Texten sind 
zu beobachten. Hinzu kann eine unleserliche Handschrift kommen. Frühzeitiger 
offensiver Umgang ist eine wichtige Voraussetzung, um Kindern zu helfen. 
Fach- oder Klassenlehrer sind die ersten Ansprechpartner. Für Schüler mit Le-
gasthenie besteht ein Anspruch auf spezielle Förderung. 

Lernmittelkosten: Schüler an Schulen in öffentlicher Trägerschaft erhalten un-
entgeltlich, in der Regel leihweise, Bücher und Druckschriften, die überwiegend 
im Unterricht und bei der häuslichen Vor- und Nachbereitung des Unterrichts 
verwendet werden,  Gegenstände, die ausschließlich im Unterricht eingesetzt 
werden und in der Schule verbleiben und  zur Unfallverhütung vorgeschriebene 
Schutzkleidung (§ 54 SchulG M-V). 
Eltern können mit einem Betrag von max. 30,68 € pro Schüler und Schuljahr für 
Gegenstände und Materialien, die im Unterricht bestimmter Fächer verarbeitet 
und danach von Schülern verbraucht werden oder ihnen verbleiben (Arbeitshef-
te, Kopien, Atlanten etc.), belastet werden. 
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Ordnungsmaßnahmen: Soweit -> Erziehungsmaßnahmen nicht zu einer Kon-
fliktlösung geführt haben oder um einer Gefahr für andere Schülerinnen und 
Schüler zu begegnen, können in den -> Sekundarbereichen I und II unter Be-
achtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit Ordnungsmaßnahmen ge-
troffen werden. Dazu gehören 

¶ der schriftliche Verweis durch den Lehrer im Benehmen mit dem Klassenleh-
rer, in schwerwiegenden Fällen auch durch den Schulleiter, 

¶ die Überweisung in eine Parallelklasse oder eine entsprechende organisatori-
sche Gliederung, 

¶ der Ausschluss vom Unterricht und sonstigen schulischen Veranstaltungen, 

¶ die Überweisung in eine andere Schule. 
Die Verweisung von allen Schulen darf im -> Sekundarbereich I lediglich nach 
Erfüllung der Vollzeitschulpflicht und im -> Sekundarbereich II nicht bei berufs-
schulpflichtigen Schülern angeordnet werden. 

Örtlich zuständige Schule ist die Schule des staatlichen -> Schulträgers, in des-
sen Einzugsbereich die Schüler jeweils ihren Wohnsitz, oder soweit ein solcher 
nicht besteht, ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Der Einzugsbereich einer 
Schule ist grundsätzlich das Gebiet des -> Schulträgers. Die Landkreise müs-
sen und die kreisfreien Städte können für die allgemeinbildenden Schulen Ein-
zugsbereiche festlegen. (§ 46 SchulG M-V) 

Orientierungsstufe: Die fünfte und sechste Jahrgangsstufe wird in M-V als Ori-
entierungsstufe bezeichnet und wird regulär vornehmlich an Regional- und Ge-
samtschulen angeboten. Gymnasien führen eine Orientierungsstufe nur dann, 
wenn sie über ein besonderes Profil (musikalisch oder sportlich sowie Hochbe-
gabtenförderung) verfügen. Ausnahmsweise kann die Orientierungsstufe auch 
an Grundschulen angesiedelt sein. 
Die Orientierungsstufe hat die Aufgabe, durch Beobachtung, Förderung und 
Erprobung das Erkennen von Interessengebieten und Lernmöglichkeiten der 
Schüler und damit die Wahl zwischen den Bildungsgängen ab Jahrgangsstufe 
sieben vorzubereiten. Sie baut auf dem Unterricht der Grundschule, seinen 
Lernformen und fächerübergreifenden Inhalten auf. Am Ende des ersten Halb-
jahres der Jahrgangsstufe sechs wird eine schriftliche Schullaufbahnempfeh-
lung erteilt, auf deren Grundlage nach entsprechender Beratung der Erzie-
hungsberechtigten die Wahl der weiterführenden Bildungsgänge erfolgt. 

Pflichten der Erziehungsberechtigten: Die Erziehungsberechtigten arbeiten mit 
der Schule vertrauensvoll zum Wohle des Kindes und seiner Erziehung zu-
sammen und nehmen individuelle Informationsangebote, Elternsprechtage oder 
Elternversammlungen sowie Beratungs- und Unterstützungsangebote wahr. Sie 
schaffen die Voraussetzungen, damit die schulische Förderung ihrer Kinder ge-
lingen kann. Sie gewährleisten, dass ihre Kinder Angebote der Schule zur Un-
terstützung und Förderung umfassend wahrnehmen können. Sie unterstützen, 
dass sich die Schüler in ihrem Sozialverhalten dahingehend entwickeln, dass 
sie zu einer Teilnahme am Schulleben befähigt werden und ihre schulischen 
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Pflichten erfüllen. Sie unterrichten die Schule über besondere Umstände, die 
die schulische Entwicklung des Kindes beeinflussen. 

Die Erziehungsberechtigten sind weiterhin verpflichtet den Schulpflichtigen zur 
Schule an- und abzumelden, die Schüler zweckentsprechend auszustatten so-
wie für die Einhaltung der Schulpflicht, der Gesundheitspflege und die Teilnah-
me des Schulpflichtigen an Untersuchungen zu sorgen. 

Primarbereich: umfasst den Unterricht in den Jahrgangsstufen eins bis vier. 

Qualitätssteuerung: Jede Schule soll regelmäßig und systematisch die Qualität 
ihrer Arbeit überprüfen (Evaluation). Eine Steuergruppe unter Beteiligung von 
Lehrern, Eltern und Schülern koordiniert diesen Prozess und initiiert eine gründ-
liche Analyse und Dokumentation des Entwicklungsstandes. Auf Basis der Prü-
fergebnisse werden durch die Schule Maßnahmen zur Sicherung und Entwick-
lung der Schulqualität beschlossen. Die Qualitätssteuerung erstreckt sich auf 
die gesamte Unterrichts- und Erziehungstätigkeit, die Schulorganisation, das 
Schulleben sowie die schulischen Kooperationsbeziehungen. 

Rechenschwäche –> Dyskalkulie 

Regionale Schule: Sie umfasst in M-V die Jahrgangsstufen fünf bis zehn und ist 
aus der Zusammenlegung der ehemaligen Haupt- und Realschulen entstanden. 
Sie führt am Ende der Jahrgangsstufe neun zur Berufsreife und am Ende der 
Jahrgangsstufe zehn zur Mittleren Reife. 

Religionsunterricht ist an den öffentlichen Schulen ordentliches Unterrichtsfach. 
Sofern ein Schüler nicht daran teilnehmen möchte bzw. nach dem Willen der 
Erziehungsberechtigten nicht teilnehmen soll, wird Unterricht in Philosophie er-
teilt. Schüler können ab dem 14. Lebensjahr selbstständig über die Teilnahme 
am Religions- oder Ersatzunterricht entscheiden (§ 7 SchulG M-V). 

Staatliche Schulämter sind der Obersten Schulbehörde (-> Aufsichtspflicht) 
nachgeordnete Behörden. Sie führen  

¶ die Fachaufsicht über Unterricht und Erziehung aller Schulen der Region, 

¶ die Dienstaufsicht über Schulleiter, Lehrer und weiteres Personal sowie 

¶ die Aufsicht über die Erfüllung der dem -> Schulträger obliegenden Angele-
genheiten. 

Schülerbeförderung: Schüler an staatlichen Schulen haben gegenüber den 
Landkreisen Anspruch auf kostenlose Beförderung zur -> örtlich zuständigen 
Schule oder auf Ersatz der dafür notwendigen Aufwendungen. (§ 113 SchulG) 

Schulbücher sind Lernmittel. Sie dürfen in der Schule nur benutzt werden, wenn 
die Verwendung durch die Schulbehörden genehmigt ist. Über die Einführung 
genehmigter Schulbücher entscheidet die Fachkonferenz. (§10 SchulG M-V) 

Schulentwicklungspläne werden vom -> Schulträger aufgestellt. Sie sind das 
zentrale Instrument für die mittel- und langfristige Schulplanung. Gründung, Be-
stand oder Schließung (Aufhebung) von Schulen werden hierin festgehalten. 
Ebenso Art und Größe jeder Schule im Planungsgebiet. Die Schulkonferenzen 
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sowie die Kreis- und Stadtelternräte sind bereits in der Entwurfsphase der 
Schulentwicklungspläne anzuhören. 

Schulgesundheitspflege: Schüler sind verpflichtet, an den Maßnahmen der 
Schulgesundheitspflege teilzunehmen. Dazu gehören insbesondere regelmäßi-
ge Untersuchungen durch den Schularzt und schulzahnärztliche Untersuchun-
gen auf Kiefer-, Zahn- und Mundschäden (§ 58 SchulG M-V). 

Schuljahr: Das Schuljahr beginnt jeweils am 1. August und endet am 31. Juli. 

Schulpflicht: Kinder, die bis zum 30. Juni eines Jahres das 6. Lebensjahr vollen-
den, werden mit Beginn des folgenden ->Schuljahres schulpflichtig. Kinder, die 
spätestens am 31. Dezember eines Jahres sechs Jahre alt werden, können auf 
Antrag der Erziehungsberechtigten in demselben Jahr mit Beginn des -> Schul-
jahres eingeschult werden, wenn sie die nötige Schulreife haben. Eine Rück-
stellung um ein Jahr ist auf Antrag ebenfalls möglich. Die Schulpflicht umfasst 
den -> Primarbereich und den -> Sekundarbereich I für zusammen neun Schul-
jahre sowie den -> Sekundarbereich II für ein bis drei Schuljahre. 

Schulprogramm: Im Rahmen der -> Qualitätssicherung beschließt jede Schul-
konferenz ein Schulprogramm. Es stellt dar, wie die jeweilige Schule unter be-
sonderer Berücksichtigung der Voraussetzungen ihrer Schüler sowie der 
Merkmale der Schule und ihres regionalen und sozialen Umfelds den Bildungs- 
und Erziehungsauftrag erfüllt. Es umfasst auch geeignete Maßnahmen zur Un-
terstützung der Arbeit der Schülervertretungen, des demokratischen Engage-
ments und der politischen Bildung an der Schule. 

Schulträger sind für die Errichtung, den Unterhalt und die Verwaltung der 
Schulgebäude und –anlagen, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule 
(z. B. Sekretäre und Hausmeister) und die Deckung des Sachbedarfs des 
Schulbetriebs zuständig. Staatliche Schulträger (Gemeinden, Landkreise, 
kreisfreie Städte, Bundesland) sind auch für die Aufstellung der -> Schulent-
wicklungspläne zuständig sowie Ansprechpartner für die -> Schülerbeförde-
rung. Freie Schulträger können natürliche Personen und juristischen Personen 
des privaten oder des öffentlichen Rechts, z. B. Stiftungen, Vereine, Kirchen 
oder eine GmbH sein. 

Sekundarbereich: Sekundarbereich I bezeichnet den Unterricht ab Jahrgangs-
stufe fünf bis zur Berufsreife nach Klasse neun oder der Mittleren Reife nach 
Klasse zehn. Als Sekundarbereich II wird der Unterricht ab Jahrgangsstufe 
zehn zur Vorbereitung auf das Abitur (Reifeprüfung) bezeichnet. 

Sonderpädagogischer Förderbedarf besteht bei Kindern und Jugendlichen, die 
in ihren Bildungs-, Entwicklungs- oder Lernmöglichkeiten so beeinträchtigt sind, 
dass sie im Unterricht oder in ihrer praktischen Berufsausbildung ohne sonder-
pädagogische Unterstützung nicht hinreichend gefördert werden können. Son-
derpädagogischer Förderbedarf kann für die Förderschwerpunkte Lernen, 
Sprache, Sehen, Hören, emotionale und soziale Entwicklung, körperliche und 
motorische Entwicklung, geistige Entwicklung sowie Unterricht kranker Schüler 
auf Antrag der Erziehungsberechtigten oder der Schule festgestellt werden. 
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Die Erziehungsberechtigten entscheiden darüber, ob ihr Kind eine allgemeine 
Schule oder eine -> Förderschule besucht. Die zuständige Schulbehörde muss 
der Entscheidung widersprechen, wenn an der gewählten allgemeinen Schule 
die sächlichen oder personellen Voraussetzungen für die notwendigen sonder-
pädagogischen Maßnahmen nicht gegeben sind oder wenn auf Grund der all-
gemeinen pädagogischen Bedingungen erhebliche Zweifel bestehen, ob der 
Schüler in der allgemeinen Schule angemessen gefördert werden kann. (§§ 34, 
36 und 37 SchulG M-V). 

Unfall: Erleidet das Kind in der Schule oder auf dem unmittelbaren Schulweg 
einen Unfall, trägt die Unfallkasse die Heilbehandlungskosten. Ein Ersatz von 
Sachschäden (z. B. zerrissene Kleidung oder beschädigtes Fahrrad) sowie 
Schmerzensgeld ist ausgeschlossen. Bei einem Schulwegunfall sollten die El-
tern unverzüglich die Schule informieren. Der behandelnde Arzt sollte auf jeden 
Fall darauf hingewiesen werden, dass es sich um einen Schul(weg)-unfall han-
delt. Der Arzt rechnet dann seine Kosten direkt mit der Unfallkasse ab. Um die 
weitere bestmögliche Versorgung kümmert sich die Unfallkasse. 

Versetzung: Ein Schüler ist zu versetzen, wenn die Leistungen in allen Fächern 
mindestens mit „ausreichend“ bewertet worden sind oder trotz nicht 
ausreichender Leistungen in einzelnen Fächern vom Schüler unter 
Berücksichtigung der gesamten Lernentwicklung in der nächsten 
Jahrgangsstufe eine erfolgreiche Mitarbeit erwartet werden kann. Für Schüler 
der Grundschulen und Schulen des -> Sekundarbereichs I, deren Versetzung 
gefährdet ist, wird unter Einbeziehung der Erziehungsberechtigten mit Beginn 
des zweiten Schulhalbjahres ein besonderer individueller Förderplan erstellt mit 
dem Ziel, erkannte Lern- und Leistungsdefizite bis zur Versetzungs-
entscheidung zu beheben. Ein Schüler kann mit Zustimmung der Klassenkonfe-
renz freiwillig eine Jahrgangsstufe zurücktreten. (§ 64 SchulG M-V) 

Volle Halbtagsschulen sind Grundschulen mit festen Öffnungszeiten, die zu-
sätzlich zum Unterricht unterrichtsbegleitende Tätigkeiten, insbesondere freies 
Arbeiten, Wochenplanarbeit, Spiel- und Freizeitgestaltung, Arbeitsgemeinschaf-
ten und Hausaufgabenhilfe in den Tagesablauf integrieren. -> Ganztagsschule 

Zentralabitur: Alle Schüler in Mecklenburg-Vorpommern erhalten für die schriftli-
chen Prüfungen der jeweiligen Bildungsabschlüsse dieselben Prüfungsaufga-
ben, die durch das Bildungsministerium erarbeitet werden. 

Zuständigkeiten: -> Aufsichtspflicht, -> Schulträger, 
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Schulgesetz und 
Schulmitwirkungsverordnung 

(Auszüge
5
) 

 
I. Schulgesetz M-V 

 
Vertretungen der Erziehungsberechtigten und ihre Aufgaben (§ 86 SchulG M-V) 

(1) Die Erziehungsberechtigten wirken bei der Gestaltung und Organisation der schulischen Bildung 
und Erziehung ihrer Kinder auf schulischer und überschulischer Ebene mit durch 
1. die Klassenelternversammlung und den Klassenelternrat, 
2. den Schulelternrat, 
3. den Kreis- oder Stadtelternrat, 
4. die Vertreter der Erziehungsberechtigten in Konferenzen. 

(2) Aufgabe der Elternvertretungen ist es, 
1. das Vertrauen zwischen Schule und Erziehungsberechtigten zu festigen und zu vertiefen, 
2. die Interessen der Erziehungsberechtigten bei der schulischen Erziehung zu wahren und ihre 

Verantwortungsbereitschaft zu fördern, 
3. den Erziehungsberechtigten Gelegenheit zur Beratung und Information zu geben, 
4. Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Erziehungsberechtigten zur Gestaltung der Schule 

zu beraten und den zuständigen Stellen in Schule und Schulverwaltung zu unterbreiten. 

(3) § 80 Abs. 4 [ĂVeranstaltungen der Sch¿lervertretung auf dem Schulgrundst¿ck oder in anderen 
Einrichtungen, die regelmªÇig schulischen Zwecken dienen, sind Schulveranstaltungenñ] und 9 
[ĂDen Sch¿lervertretungen der Schule sind vom Schulträger die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Einrichtungen und der notwendige Geschªftsbedarf zur Verf¿gung zu stellen.ñ] gel-
ten entsprechend. 

(4) Die Vertreter der Erziehungsberechtigten scheiden aus ihrem Amt und den damit verbundenen 
Funktionen aus, wenn sie die Wählbarkeit für ihr Amt verlieren, von ihrem Amt zurücktreten oder 
ein anderer Erziehungsberechtigter in das Amt gewählt wird. Vertreter, deren Kind während der 
Dauer der Amtszeit volljährig wird, führen ihr Amt bis zum Ende der Amtszeit fort. 

Klassenelternrat, Klassenelternversammlung (§ 87 SchulG M-V) 

(1) Die Erziehungsberechtigten der Schüler einer Klasse oder, wenn der Unterricht in Kursen erteilt 
wird, einer Jahrgangsstufe, wählen auf einer Klassenelternversammlung aus dem Kreis der 
stimmberechtigten Erziehungsberechtigten den Klassenelternrat, dessen Amtsperiode zwei Schul-
jahre dauert. […] Ihm gehören ein Vorsitzender und sein Stellvertreter sowie bis zu vier weitere 
Vertreter der Erziehungsberechtigten an. Für jedes Mitglied soll ein Ersatzmitglied gewählt wer-
den. Mitglieder des Klassenelternrates bleiben bis zur Neuwahl im Amt, soweit sie nicht nach § 86 
Abs. 4 [ĂDie Vertreter der Erziehungsberechtigten scheiden aus ihrem Amt und den damit verbun-
denen Funktionen aus, wenn sie die Wählbarkeit für ihr Amt verlieren, von ihrem Amt zurücktreten 
oder ein anderer Erziehungsberechtigter in das Amt gewählt wird. Vertreter, deren Kind während 
der Dauer der Amtszeit volljährig wird, führen ihr Amt bis zum Ende der Amtszeit fort.ñ] ausschei-
den. Satz 1 gilt nicht für Klassen oder Jahrgangsstufen, die zu Beginn des Schuljahres zu mehr 
als drei Viertel von volljährigen Schülern besucht werden. Die Erziehungsberechtigten haben für 
jedes Kind gemeinsam eine Stimme. Alle an der Schule tätigen Lehrer sowie sonstige pädagogi-
sche Mitarbeiter sind nicht wählbar. 

(2) Die Klassenelternversammlung dient der Information und dem Meinungsaustausch über alle 
schulischen Angelegenheiten, insbesondere über die Unterrichts- und Erziehungsarbeit. Persönli-
che Angelegenheiten einzelner Schüler, die nicht im Zusammenhang mit der Unterrichts- und Er-
ziehungsarbeit in der Schule stehen, dürfen nur mit Einverständnis ihrer Erziehungsberechtigten 
behandelt werden. Lehrer, die in der Klasse oder in der Jahrgangsstufe unterrichten, sowie der 
Schulleiter sollen auf Verlangen der Klassenelternversammlungen an ihren Sitzungen teilnehmen. 

                                                      
5
 Gedruckte Exemplare des ganzen Schulgesetzes erhalten Sie u. a. gern von Ihren Kreis- oder 

Stadtelternräten, beim Landeselternrat  oder direkt im Bildungsministerium. 
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(3) Der Klassenelternrat vertritt die Interessen der Erziehungsberechtigten in allen sie betreffenden 
Fragen des Unterrichts und des schulischen Lebens ihrer Kinder. § 75 Abs. 4 Satz 3 bis 7 gilt ent-
sprechend. [ĂDie Konferenzen sind bei Anwesenheit von mindestens der Hªlfte ihrer Mitglieder 
beschlussfähig. Sie sind ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig, 
wenn sie wegen Beschlussunfähigkeit erneut zur Beratung desselben Gegenstandes einberufen 
werden müssen; hierauf ist bei der erneuten Einladung hinzuweisen. Beschlüsse der Konferenzen 
bedürfen der Mehrheit der anwesenden Mitglieder.ñ] 

(4) Der Klassenelternrat wird von dem Klassenlehrer oder, falls der Unterricht in Kursen erteilt wird, 
von einem Lehrer, der für die betreffende Jahrgangsstufe durch den Schulleiter bestimmt wird, 
über alle die Klasse oder die Jahrgangsstufe betreffenden Angelegenheiten der Organisation und 
Gestaltung des Unterrichts und der Erziehung informiert. Der Klassenlehrer oder der für eine 
Jahrgangsstufe bestimmte Lehrer ist verpflichtet, dem Klassenelternrat die notwendigen Auskünfte 
zu erteilen. 

(5) Der Klassenelternrat wählt aus seiner Mitte zwei Vertreter der Erziehungsberechtigten für die 
Klassenkonferenz. 

Allgemeine Bestimmungen zu den Konferenzen (§ 75 SchulG M-V) 

(1) […] 

(2) Die Konferenzen beraten und entscheiden nach Maßgabe dieses Gesetzes über alle wesentlichen 
Angelegenheiten des schulischen Lebens. In Zweifelsfällen entscheidet die Schulkonferenz, wel-
che Konferenz für eine Angelegenheit zuständig ist. Die Konferenzen können beschließen, dass 
Ausschüsse gebildet und diesen Aufgaben übertragen werden.  

(3) Die Wahrnehmung von Aufgaben in den Konferenzen gehört zu den Dienstpflichten der Lehrer. 
Die Mitglieder der Konferenz sind im Rahmen ihrer Mitwirkung an Aufträge und Weisungen nicht 
gebunden.  

(4) Die Konferenzen tagen nicht öffentlich. Vertreter der zuständigen Schulaufsichtsbehörde können 
an den Sitzungen aller Konferenzen teilnehmen. Der Vorsitzende beruft die Konferenz ein. Auf An-
trag von einem Fünftel der Mitglieder hat der jeweilige Vorsitzende die Konferenz unverzüglich 
einzuberufen. Die Konferenzen sind bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte ihrer Mitglieder 
beschlussfähig. Sie sind ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig, 
wenn sie wegen Beschlussunfähigkeit erneut zur Beratung desselben Gegenstandes einberufen 
werden müssen; hierauf ist bei der erneuten Einladung hinzuweisen. Beschlüsse der Konferenzen 
bedürfen der Mehrheit der anwesenden Mitglieder.  

(5) Die Sitzungen der Konferenzen finden in der unterrichtsfreien Zeit statt; sie sind so anzuberau-
men, dass auch die Vertreter der Erziehungsberechtigten daran teilnehmen können, soweit dieses 
zulässig ist.  

(6) Persönliche Angelegenheiten von Lehrern, Erziehungsberechtigten und Schülern sowie Personal-
angelegenheiten sind vertraulich zu behandeln. Darüber hinaus können die Konferenzen sowie 
deren Ausschüsse die Beratung einzelner Tagesordnungspunkte für vertraulich erklären. Über 
Angelegenheiten, die einer vertraulichen Behandlung bedürfen, haben die Mitglieder auch nach 
Beendigung ihrer Amtszeit Verschwiegenheit zu wahren. […] 

Schulkonferenz (§ 76 SchulG M-V) 

[…] 

(5) Die Schulkonferenz berät und beschließt über alle wichtigen Fragen der Zusammenarbeit von 
Lehrern, Schülern, Erziehungsberechtigten und deren Vertretungen […]. Die Schulkonferenz soll 
bei Meinungsverschiedenheiten vermitteln und für einen sachgerechten Interessenausgleich sor-
gen. 

(6) Die Schulkonferenz ist für die Entscheidungen nach 
1. § 4 Abs. 6 (Koedukation), 
2. […] 
3. § 18 Abs. 2 und 3 (äußere Fachleistungsdifferenzierung durch eine Verkursung oder durch 

klasseninterne Lerngruppen, Dauer des gymnasialen Bildungsganges bei Schulen ohne Quali-
fikationsphase sowie bildungsgangbezogener oder integrierter Unterricht in der Jahrgangsstu-
fe 10), 
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4. […] 
5. § 38 Abs. 3 (Durchführung eines Schulversuchs, Einrichtung einer Versuchsschule), 
6. § 39 Abs. 2 (volle Halbtagsschule), 
7. § 39 Abs. 3 (reformpädagogischer Unterricht), 
8. § 39 Abs. 4 (Ganztagsschule), 
9. § 39a (Schulprogramm), 
10. § 59a (kooperative Erziehungs- und Bildungsangebote sowie Kooperations- oder Leistungs-

vereinbarungen zwischen der Schule und dem Träger der Jugendhilfe zur Schulsozialarbeit im 
Einvernehmen mit dem Schulträger), 

11. § 60a Abs. 2 (Ordnungsmaßnahmen) 

 zuständig und entscheidet nach Maßgabe dieser Vorschriften. 

(7) Die Schulkonferenz entscheidet ferner über 
1. Einrichtung und Umfang von freiwilligen Schulveranstaltungen, 
2. Grundsätze für Umfang und Verteilung der Hausaufgaben und Lernerfolgskontrollen, 
3. die Vereinbarung von Schulpartnerschaften, 
4. Grundsätze für die Durchführung von Klassenfahrten und Wandertagen, 
5. eine Schulordnung zur Regelung des geordneten Ablaufs des äußeren Schulbetriebs ein-

schließlich von Regelungen über 
a) die Vergabe von Räumen und sonstigen schulischen Einrichtungen außerhalb des Unter-

richts an schulische Gremien der Schüler und Erziehungsberechtigten im Einvernehmen mit 
dem Schulträger und 

b) die Pausen- und Mittagsverpflegung sowie das Aufstellen von Getränke- und Speiseauto-
maten, 

c) die Namensgebung nach Maßgabe von § 106 Abs. 2, 
d) Verhaltensregeln für Schüler zur Gewährleistung des Bildungs- und Erziehungsauftrages 

und eines störungsfreien Miteinanders in der Schule. 

(8) Die Schulkonferenz kann gegenüber anderen Konferenzen Empfehlungen abgeben, die diese auf 
der nächsten Sitzung der Konferenz zu behandeln haben. 

(9) Die Schulkonferenz ist anzuhören 
1. vor der Bestellung eines Schulleiters, 
2. vor vorzeitiger Beendigung eines Schulversuchs, 
3. vor Entscheidungen über die Schulorganisation, insbesondere die Erweiterung, Teilung, Zu-

sammenlegung und Schließung der Schule sowie vor Entscheidungen über größere bauliche 
Maßnahmen, 

4. vor der Verlegung von Schulbereichen, Jahrgangsstufen oder einzelnen Klassen an eine an-
dere Schule oder in andere Gebäude außerhalb des Schulgeländes, 

5. vor wichtigen, die Schule betreffenden Entscheidungen des Schulträgers über die Schülerbe-
förderung und Schulwegsicherung. 

(10)In Angelegenheiten der Schulkonferenz, die keinen Aufschub dulden, entscheidet der Vorsitzende 
der Schulkonferenz gemeinsam mit je einem von der Schulkonferenz aus ihrer Mitte gewählten 
Vertreter der in der Schulkonferenz vertretenen Gruppen. Kann in besonders dringenden Angele-
genheiten ein Beschluss gemäß Satz 1 nicht rechtzeitig herbeigeführt werden, trifft der Schulleiter 
allein die Entscheidung. Die Mitglieder der Schulkonferenz sind darüber unverzüglich zu unterrich-
ten. Die Entscheidung ist der Schulkonferenz in der nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzule-
gen. Diese kann die Entscheidung aufheben, soweit nicht durch deren Ausführung Rechte anderer 
entstanden sind. 

(11)Die Mitglieder der Schulkonferenz haben ein Recht auf Information durch die Schulleiterin oder 
den Schulleiter. Die Schulleiterin oder der Schulleiter informiert die Schulkonferenz über alle 
grundsätzlichen Fragen der Organisation und Gestaltung von Bildung und Erziehung an der Schu-
le sowie alle die Schule betreffenden und der Mitwirkung der Schulkonferenz unterliegenden Tat-
sachen rechtzeitig und vollständig. 

Klassenkonferenz (§ 78 SchulG M-V) 

(1) Für jede Klasse oder, wenn der Unterricht in Kursen erteilt wird, für jede Jahrgangsstufe, ist eine 
Klassenkonferenz zu bilden. 

(2) Die Klassenkonferenz wird gebildet aus 
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1. den Lehrern, die in der jeweiligen Klasse oder Jahrgangsstufe Unterricht erteilen und den in ihr 
regelmäßig tätigen pädagogischen Mitarbeitern, 

2. den beiden Vertretern des Klassenelternrates nach § 87 Abs. 5 und 
3. ab Jahrgangsstufe 7 dem Klassensprecher und seinem Vertreter. 
4. […] 

(3) Vorsitzender der Klassenkonferenz ist der Klassenlehrer, im Falle seiner Verhinderung sein Ver-
treter. Ist die Klassenkonferenz für eine Jahrgangsstufe gebildet, wird der Vorsitzende von dem 
Schulleiter bestellt. 

(4) Die Klassenkonferenz berät und entscheidet über die Angelegenheiten, die ausschließlich die 
Klasse oder Jahrgangsstufe oder einzelne Schüler der Klasse oder Jahrgangsstufe betreffen, ins-
besondere über 
1. das Zusammenwirken der Fachlehrer und die Koordinierung des fächerübergreifenden Unter-

richts, 
2. die Koordinierung der Hausaufgaben und Lernerfolgskontrollen, 
3. Fragen der Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten und Schülern. 

 Wenn eine Klasse oder Jahrgangsstufe von nicht mehr als zwei Lehrern unterrichtet wird, be-
stimmt die Schulkonferenz, welche Konferenz die Aufgaben nach Satz 1 wahrnimmt. 

(5) Die Klassenkonferenz berät und entscheidet ferner über alle Angelegenheiten, die die Erteilung 
der Schullaufbahnempfehlung […], die Beurteilung des Arbeits- und Sozialverhaltens […], die Er-
teilung der Berichte […], Zeugnisse […] sowie die Versetzungen und Wiederholungen […], 
Kurseinstufungen […] und Übergänge […] betreffen. Die Klassenkonferenz besteht in diesen Fäl-
len lediglich aus den Mitgliedern nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 1. Vorsitzender der Klassenkonferenz ist 
der Schulleiter oder sein Vertreter. Im Falle ihrer Verhinderung kann der Schulleiter einen Lehrer 
mit dem Vorsitz beauftragen. 

Fachkonferenz (§ 79 SchulG M-V) 

(1) Für Unterrichtsfächer, Lernbereiche, Fächergruppen und Aufgabengebiete sind durch die Lehrer-
konferenz Fachkonferenzen einzurichten.  

(2) Mitglieder der Fachkonferenz sind die Lehrer, die eine Lehrbefähigung in dem jeweiligen Fach […] 
besitzen oder darin unterrichten. Zu den Fachkonferenzen sind je zwei Mitglieder des Schülerrates 
und des Schulelternrates einzuladen.[…]  

(3) Jede Fachkonferenz wählt für die Dauer von zwei Schuljahren aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden 
und seinen Vertreter.  

(4) Die Fachkonferenz berät über die ein Fach, eine Fächergruppe, einen Lernbereich oder ein Auf-
gabengebiet betreffenden Angelegenheiten. Sie entscheidet im Rahmen der von der Schul- oder 
Lehrerkonferenz gefassten Beschlüsse insbesondere über  
1. die Umsetzung der Rahmenpläne, didaktische und methodische Fragen des Faches, des 

Lernbereichs, der Fächergruppe oder des Aufgabengebietes sowie die Koordinierung von 
Lernzielen und Inhalten, 

2. die Erarbeitung von Arbeitsplänen und Kursangeboten,  
3. die Auswahl der Lehr- und Lernmittel und die Einrichtung von Fachräumen und Werkstätten,  
4. die Koordinierung der Leistungsbewertung,  
5. Angelegenheiten fachlicher Fort- und Weiterbildung. 
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II. Schulmitwirkungsverordnung 

§ 1 Allgemeines 

(1) Die Wahlen zu den Vertretungen […] der Erziehungsberechtigten erfolgen zu Beginn des Schul-
jahres. Bei Ausscheiden eines Vertreters aus dem Amt findet alsbald eine Nachwahl statt. Eine 
Wiederwahl ist zulässig. Bei der Wahl ist niemand an Weisungen gebunden. 

(2) Zum Ende der jeweiligen Wahlperiode wählt die Vertretung einen Wahlleiter, der die Wahl zu 
Beginn des folgenden Schuljahres leitet. Nach der Wahl des Vorsitzenden der jeweiligen Vertre-
tung nimmt dieser die Aufgabe des Wahlleiters wahr. 

§ 2 Einladung zur Wahl 

(1) Alle Wahlberechtigten werden schriftlich oder in sonst geeigneter Form zur Wahl geladen. 

(2) Der Wahlleiter beruft zu Beginn des Schuljahres sowie zur Nachwahl eines Vertreters […] eine 
Klassenelternversammlung zur Wahl des Klassenelternrates ein. Ist ein Wahlleiter nicht vorhan-
den, lädt der Klassenlehrer oder, wenn kein Klassenverband besteht, der Lehrer, der für die be-
treffende Jahrgangsstufe durch den Schulleiter bestimmt worden ist (§ 87 IV des Schulgesetzes), 
zur Wahl ein. […] 

(5) Die Ladungsfrist für die Vertretungen soll mindestens zehn Tage betragen. 

(6) Sind nicht mehr als drei Wahlberechtigte zur Wahlversammlung gekommen oder nimmt kein 
Gewählter die Wahl an, wird die Einladung einmal wiederholt. In der Ladung wird darauf hingewie-
sen, dass die Wahl unterbleibt, wenn weniger als drei Wahlberechtigte erscheinen. 

§ 3 Wahl- und Stimmrecht 

(1) Wahlberechtigt sind die anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 

(2) Wählbar sind auch Abwesende, wenn diese vorher schriftlich gegenüber dem Wahlleiter ihr Ein-
verständnis für eine Kandidatur erklärt haben. 

§ 4 Wahlverfahren 

(1) Die Wahlen der Vorsitzenden der […] Elternvertretungen und deren Stellvertreter werden in ge-
trennten Wahlgängen durchgeführt. Sofern keine geheime Wahl durch Stimmzettel verlangt wird, 
kann durch Handzeichen gewählt werden. 

(2) Die Wahlen der Vertreter für die Schulkonferenz und die Fachkonferenzen sind geheim; sie kön-
nen in einem Wahlgang zusammengefasst werden. 

(3) Wenn im Übrigen keine geheime Wahl verlangt wird, kann durch Handzeichen gewählt werden. In 
diesem Fall können die Wahlen für verschiedene Ämter nicht in einem Wahlgang durchgeführt 
werden. 

§ 5 Stimmabgabe bei geheimer Wahl 

(1) Bei jedem geheimen Wahlgang sollen einheitliche Stimmzettel verwandt werden. 

(2) Stimmen werden in der Form abgegeben, dass die Namen der Kandidaten angekreuzt oder sonst 
zweifelsfrei kenntlich gemacht werden. 

(3) Auf einem Stimmzettel dürfen höchstens so viele Namen angekreuzt oder sonst kenntlich ge-
macht werden, wie Personen zu wählen sind. Stimmzettel, die eine darüber hinausgehende An-
zahl von Stimmen enthalten oder aus denen sich der Wählerwille nicht zweifelsfrei ergibt, sind un-
gültig. Das gilt auch für den Fall, dass der Stimmzettel einen Vorbehalt oder einen Zusatz enthält. 

§ 6 Wahlergebnis 

(1) Gewählt ist, wer die meisten gültigen Stimmen auf sich vereinigt. 

(2) Steht infolge Stimmengleichheit nicht fest, wer gewählt worden ist, findet eine Stichwahl statt. 
Ergibt sich bei der Stichwahl wieder Stimmengleichheit, entscheidet das vom Wahlleiter im An-
schluß an die Stichwahl zu ziehende Los. 

(3) Bei den Wahlen der jeweiligen Stellvertreter legt die Anzahl der erhaltenen Stimmen zugleich die 
Reihenfolge fest, in der sie den Vorsitzenden vertreten. 

(4) Das Wahlergebnis wird sofort nach jedem Wahlgang bekanntgegeben. 
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(5) Die Gewählten erklären, ob sie die Wahl annehmen. Nimmt ein Gewählter die Wahl nicht an, 
findet ein erneuter Wahlgang statt. 

§ 7 Wahlunterlagen 

(1) Bei Wahlen der Vertreter […] der Erziehungsberechtigten in der Schulkonferenz und in den Fach-
konferenzen sind die Wahlhandlung, die Feststellung des Wahlergebnisses und dessen Bekannt-
gabe in einer Niederschrift festzuhalten. 

(2) Die Wahlniederschrift wird vom Wahlleiter unterzeichnet. 

(3) Die Stimmzettel werden bis zum Ablauf der Einspruchsfrist gemäß § 8, die Niederschriften bis 
zum Abschluss der nächsten gültigen Wahl der gleichen Art aufbewahrt. 

§ 8 Einspruch gegen die Wahl 

(1) Jeder für die betreffende Vertretung Wahlberechtigte kann gegen die Wahl binnen zwei Wochen 
nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses schriftlich Einspruch unter Darlegung der Gründe erhe-
ben. Der Einspruch ist einzulegen: 

gegen Wahlen auf der Schulebene beim Wahlleiter. Über den Einspruch entscheidet der Schullei-
ter, wenn der Wahlleiter dem Einspruch nicht abhilft. […] 

(2) Der Einspruch kann nur darauf gestützt werden, dass Rechtsvorschriften verletzt worden sind und 
diese Verletzung im Einzelfall für das Wahlergebnis von entscheidendem Einfluss gewesen sein 
könnte. 

(3) Wird dem Einspruch stattgegeben, ist eine Neuwahl anzuordnen. Die Wahl muss dann unverzüg-
lich wiederholt werden. 

§ 9 Wahltermin 

(1) Die Wahlen sollen erfolgt sein: 

[…] 

in der Klassenelternversammlung drei Wochen nach Unterrichtsbeginn, […] 

(3) Kann eine Wahl aus wichtigem Grunde nicht zeitgerecht durchgeführt werden, so wird sie […] 
nach Wegfall des Hinderungsgrundes unverzüglich durchführt. […] 

Ä 12 Sitzungen der [é] Elternvertretungen 

(1) […] Der Klassenelternrat lädt mehrmals im Verlaufe des Schuljahres eine Klassenelternversamm-
lung ein. Die Sitzungen der […] Elternvertretungen werden vom Vorsitzenden geleitet. […] 
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Weiterführende Links für Eltern und Elternvertreter 
 

www.ler-mv.de: Landeselternrat M-V mit vielen interessanten Infor-
mationen für Eltern und Elternvertreter sowie mit 
Kontaktadressen der Stadt- und Kreiselternräte 

www.bm.regierung-mv.de: Homepage des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur in M-V mit Informationen und allen 
Rechtsvorschriften in und um Schule 

www.bundeselternrat.de: Der Bundeselternrat (BER) ist die Arbeitsgemein-
schaft der Elternvertretungen aller Schularten aller 
deutschen Bundesländer. Hier finden Sie auch die 
jeweiligen Ansprechpartner. 

www.bildung-mv.de: Bildungsserver des Landes Mecklenburg-
Vorpommern 

www.nachhilfe.de: Der „Studienkreis“ (Gesellschaft für angewandte 
Methodik im Schulunterricht mbH, Bochum) hat ver-
sucht, möglichst viele Informationen zur Bildung aus 
allen Bundesländern zu verarbeiten. 

www.schulen-ans-netz.de: Eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung, der Deutschen Telekom AG, der 
Länder und der deutschen Wirtschaft. 

www.schulpsychologie.de: ist ein schulpsychologisches Informationsangebot für 
Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler 
sowie Eltern und Erziehungsberechtigte. Kostenlose 
Beratung erfolgt per E-Mail (Vertraulichkeit gewähr-
leistet). 

www.schulfahrt.de: viele Informationen rund um Schul- bzw. Klassen-
fahrten 

www.jugendherberge.de: Infos zu Jugendherbergen in ganz Deutschland 

www.unfallkasse-mv.de: Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern 

www.unfallkassen.de: Unfallkasse des Bundes  

www.lsr-mv.de: Landesschülerrat M-V 

www.jugend.inmv.de: Landesjugendserver in Mecklenburg-Vorpommern 

http://www.ler-mv.de/
http://www.bm.regierung-mv.de/
http://www.bundeselternrat.de/
http://www.bildung-mv.de/
http://www.nachhilfe.de/
http://www.schulen-ans-netz.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.schulfahrt.de/
http://www.jugendherberge.de/
http://www.unfallkasse-mv.de/
http://www.unfallkassen.de/
http://www.lsr-mv.de/
http://www.jugend.inmv.de/
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Wichtige Adressen 
 
Landeselternrat M-V 
 

Bisdorfer Weg 17 
18445 Hohendorf 
Tel.: (03 83 23) 7 11 97 
Fax: (03 83 23) 7 11 99 
LER.MV@t-online.de 
www.ler-mv.de 

Landesschülerrat M-V 
 

Schillingallee 71 
18057 Rostock 
Tel.: (03 81) 81 40 47 
Fax: (0 12 12) 5 11 46 05 43 
info@lsr-mv.de 
www.lsr-mv.de 

Bundeselternrat 
 

Albert-Buchmann-Straße 15 
16515 Oranienburg 
Tel.: (03301) 57 55-37 oder -38 
Fax: (03301) 57 55-39 
info@bundeselternrat.de 
www.bundeselternrat.de 

Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern 

 
Wismarsche Str. 199 
19053 Schwerin 
Tel.: (0385) 51 81-0 
Fax: (0385) 51 81-111 
postfach@unfallkasse-mv.de 
www.unfallkasse-mv.de 

Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur des Landes M-V 
 

Werderstraße 124 
19055 Schwerin 
Tel.: (03 85) 5 88-0 
Fax: (03 85) 5 88 70 82 
poststelle@bm.mv-regierung.de 
http://www.bm.regierung-mv.de 

Institut für Qualitätsentwicklung 
Mecklenburg-Vorpommern IQMV 
 

Dreescher Markt 2 
19061 Schwerin 
Tel.: (0385) 588 7704 
Fax: (0385) 588 17801 

Staatliches Schulamt Schwerin 
 

Schulamtsleiter: Gerd Jaacks 
Zum Bahnhof 14 
19053 Schwerin 
Tel.: (03 85) 78 104 oder 78111 
Fax: (03 85) 78196 
info@schulamt-sn.bm.mv-regierung.de 

Staatliches Schulamt Greifswald 

 
Schulamtsleiterin: Ilona Vierkant 
M.-A.-Nexö-Platz 1 
17489 Greifswald 
Tel.: (03834) 59 58-0 
Fax: (03834) 59 58-58 
info@schulamt-hgw.bm.mv-regierung.de 

Staatliches Schulamt Neubrandenburg 

 
Schulamtsleiter: Hans-Jürgen Stein 
Neustrelitzer Str. 120 
17033 Neubrandenburg 
Tel.: (0395) 3 80 - 0 
Fax: (0395) 3 80 - 3103 
info@schulamt-nb.bm.mv-regierung.de 

Staatliches Schulamt Rostock 

 
Schulamtsleiter: Dittmar Brandt 
Möllner Str. 13 
18109 Rostock 
Tel.: (0381) 70 00 - 0 
Fax: (0381) 70 00 - 240 
info@schulamt-hro.bm.mv-regierung.de 

 

mailto:LER.MV@t-online.de
file:///C:/Users/LER-MV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/M23G7FI0/www.ler-mv.de
mailto:info@lsr-mv.de
mailto:info@bundeselternrat.de
mailto:postfach@unfallkasse-mv.de
mailto:poststelle@kultus-mv.de
http://www.bm.regierung-mv.de/
mailto:info@schulamt-sn.bm.mv-regierung.de
mailto:info@schulamt-hgw.bm.mv-regierung.de
mailto:info@schulamt-nb.bm.mv-regierung.de
mailto:info@schulamt-hro.bm.mv-regierung.de
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Regionalzentren für demokratische Kultur: 

Nordvorpommern/Rügen/Stralsund 
Carl-Heydemann-Ring 55 
18435 Stralsund 
 
Tel.: (03831) 282584 
stralsund@regionalzentren-eamv.de 

Bad Doberan/Güstrow/Rostock 
Beethovenstraße 19 
18209 Bad Doberan 
 
Tel.: (038203) 734291 
baddoberan@regionalzentren-eamv.de 

Westmecklenburg 
Alexandrinenplatz 7 
19288 Ludwigslust 
 
Tel.: (03874) 57022-0 
westmecklenburg@raa-mv.de 

Mecklenburgische Seenplatte 
Friedrich-Engels-Ring 48 
17033 Neubrandenburg 
 
Tel.: (0395) 5638877 
info@cjd-rz.de 
www.cjd-rz.de 

Anklam / Südvorpommern 
Steinstraße 10 
17389 Anklam 
 
Tel.: 03971-244920 
suedvorpommern@raa-mv.de 
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Neues Logo gesucht 

Nach zwanzig Jahren seines Bestehens möchte der Landeselternrat gern mit 

einem neuen Logo in die Zukunft gehen. Deshalb rufen wir alle Eltern, Lehrer 

und Schüler des Landes M-V auf, in Gruppen oder allein ein neues Logo zu ent-

werfen, das in Beziehung zu unserer Vielfalt, unseren Aufgaben oder unserem 

Bundesland steht (und möglichst nicht durch eine Kreisgebietsreform veraltet…). 

Der Kreativität sollen nur durch die Maßgabe einer drucktechnischen Reprodu-

zierbarkeit des Entwurfs Grenzen gesetzt werden. Auf der Herbsttagung des 

Landeselternrates vom 11. bis 13. November 2011 werden die Entwürfe vorge-

stellt und prämiert. Folgende Preise gibt es zu gewinnen: 

 

Eine Reise nach Schwerin incl. einer Übernachtung 

(Jugendherberge o. ä.) mit Schlossbesichtigung, Besuch 

im Bildungsministerium, Tierpark und noch weiteren 

Überraschungen 

 

Ein Klassenwandertag im Natur- und Umweltpark 

Güstrow (inkl. Eintritt, Anfahrt) 

 

Ein Tagesausflug in den Vogelpark Marlow (inkl. Eintritt, 

Anfahrt) 

 

Die Entwürfe sind bis spätestens 30. September 2011 einzureichen. 

 
Landeselternrat Mecklenburg- Vorpommern 

-Logo-Wettbewerb- 
 

Bisdorfer Weg 17 
18445 Hohendorf 

 
Tel.: 038323-71197 
Fax: 038323-71199 
ler.mv@t-online.de 


